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1 Einführung in das Akkreditierungsverfahren 

Die Akkreditierung von Bachelor- und Master-Studiengängen wird in den „Län-

dergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 

10.10.2003 i. d. F. vom 04.02.2010) verbindlich vorgeschrieben und in den 

einzelnen Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche Weise als Vor-

aussetzung für die staatliche Genehmigung eingefordert. 

Die Begutachtung des Studiengangs durch die Gutachtenden und die Akkredi-

tierungsentscheidung der Akkreditierungskommission der Akkredi-

tierungsagentur im Bereich Gesundheit und Soziales (AHPGS) orientiert sich an 

den vom Akkreditierungsrat in den „Regeln für die Akkreditierung von Studien-

gängen und für die Systemakkreditierung” (beschlossen am 08.12.2009 

i. d. F. vom 20.02.2013, Drs. AR 20/2013) vorgegebenen Kriterien. Von Be-

deutung ist dabei, ob der zu akkreditierende Studiengang ein schlüssiges und 

kohärentes Bild im Hinblick auf gesetzte und zu erreichende Ziele ergibt. 

Die Durchführung des Akkreditierungsverfahrens erfolgt in drei Schritten: 

I. Antragstellung durch die Hochschule 

Die Geschäftsstelle prüft den von der Hochschule eingereichten Akkreditie-

rungsantrag und die entsprechenden Anlagen auf Vollständigkeit und bezogen 

auf die Erfüllung der Kriterien des Akkreditierungsrates und der Vorgaben der 

Kultusministerkonferenz. Sie erstellt dazu eine zusammenfassende Darstellung 

des Sachstands (siehe 2.1 bis 2.4), die von der Hochschule geprüft und frei-

gegeben und zusammen mit allen Unterlagen den Gutachtenden zur Verfügung 

gestellt wird. 

II. Vor-Ort-Begutachtung (Peer-Review) 

Die Vor-Ort-Begutachtung umfasst Gespräche mit der Hochschulleitung, den 

Dekanen, den Programmverantwortlichen und den Studierenden. Sie liefert 

den Gutachtenden über die schriftlichen Unterlagen hinausgehende Hinweise 

zum Studiengang. Aufgabe der Gutachterinnen und Gutachter im Rahmen der 

Vor-Ort-Begutachtung ist die Überprüfung und Beurteilung der Kriterien des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen. Die Gutach-

tenden erstellen nach der Vor-Ort-Begutachtung auf der Basis der Analyse des 

Antrags und der eingereichten Unterlagen sowie der Ergebnisse der Vor-Ort-

Begutachtung einen Gutachtenbericht (siehe 3), der zusammen mit allen von 
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der Hochschule eingereichten Unterlagen als Grundlage für die Akkreditie-

rungsentscheidung der Akkreditierungskommission (siehe 4) dient. 

III. Beschlussfassung der Akkreditierungskommission der AHPGS 

Die Beschlussfassung der Akkreditierungskommission erfolgt auf Basis der von 

der Hochschule eingereichten Unterlagen, der von der Geschäftsstelle erstell-

ten zusammenfassenden Darstellung des Sachstandes, dem abgestimmten 

Votum der Gutachtenden der Vor-Ort-Begutachtung und unter Berücksichti-

gung der ggf. von der Hochschule nachgereichten Stellungnahme zum sachli-

chen Teil des Gutachtens bzw. der nachgereichten Unterlagen. 
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2 Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

2.1 Verfahrensbezogene Unterlagen 

Der Antrag der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf auf Akkreditierung des 

Bachelor-Studiengangs „Soziale Arbeit” wurde am 27.02.2015 in elektroni-

scher und am 02.03.2015 in schriftlicher Form bei der AHPGS eingereicht. 

Am 10.11.2014 haben die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf und die 

AHPGS den Akkreditierungsvertrag unterschrieben. 

Am 13.04.2015 hat die AHPGS der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf offe-

ne Fragen bezogen auf den Antrag auf Akkreditierung des Bachelor-

Studiengangs „Soziale Arbeit” mit der Bitte um Beantwortung zugeschickt. 

Am 24.04.2015 sind die Antworten auf die offenen Fragen (AOF) sowie wei-

tere Dokumente bei der AHPGS eingetroffen. 

Die Freigabe der zusammenfassenden Darstellung des Sachstandes durch die 

Fliedner Fachhochschule Düsseldorf erfolgte am 18.05.2015. 

Neben dem Antrag auf Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs „Soziale 

Arbeit”, den offenen Fragen sowie den Antworten auf die offenen Fragen 

finden sich folgende Anlagen: 

Anlage 01  Modulhandbuch 

Anlage 02  a. Prüfungsordnung für den BA „Soziale Arbeit“ im Voll- und im 

Teilzeitstudium (23.02.2015) 

b. Bestätigung der Rechtsprüfung der Prüfungsordnung 

Anlage 03  Diploma Supplement (Deutsche und Englische Version) 

Anlage 04  Modulübersicht (Voll- und Teilzeit) 

Anlage 05  Lehrverflechtungsmatrix des Profilschwerpunktes „Soziale Arbeit“ 

Anlage 06  Kurz-Lebensläufe der Lehrenden 

Anlage 07  Leitbild der Fliedner Fachhochschule (Entwurf vom 14.06.2012) 

Anlage 08  Gleichstellungs- und Diversity-Konzept (15.10.2011) 

Anlage 09  Evaluationsordnung der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf (Stand: 

Februar 2015) 
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Anlage 10  Konzept „Qualitätsmanagement und Qualitätssicherung“ an der Flied-

ner Fachhochschule Düsseldorf (16.07.2012) 

Anlage 11  Kommunikations- und E-Learning-Plattform Moodle 

Anlage 12  Konzept „Integrierende Forschungswerkstatt an der Fliedner Fach-

hochschule“ ab dem Wintersemester 2015/2016 (13.06.2014) 

Anlage 13  Informationsblatt „Anerkennung zuvor erbrachter Leistungen“ 

Anlage 14  a. Merkblatt „Anerkennung und Anrechnung“ im Bachelor-

Studiengang „Soziale Arbeit“ 

b. Leitfaden zur Prüfung von Gleichwertigkeit in Verfahren der Aner-

kennung und Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompe-

tenzen 

Anlage 15  Gesetz über die staatliche Anerkennung von Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sowie 

Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen (Sozialberufe-

Anerkennungsgesetz – SobAG) (Gesetzesentwurf der Landesregie-

rung; 02.07.2014) 

Anlage 16  Praktikumsvertrag (Stand: April 2013) 

Anlage 17  Präsenzzeiten in den Studienmodellen Vollzeit und Teilzeit (Version 

vom 24.04.2015) 

Anlage 18  Förmliche Erklärung der Hochschulleitung über die Sicherung der 

räumlichen, apparativen und sächlichen Ausstattung 

Anlage 19  Kriterien für die Anerkennung von Praxisstellen (vorgesehen als § 8 

der Prüfungsordnung) (24.04.2015) 

Anlage 20  a. Studienablaufplan Vollzeit (24.04.2015) 

b. Studienablaufplan Teilzeit (24.04.2015) 

Anlage 21  Übersicht: Gemeinsam (in Voll- und in Teilzeit) studierbare Module 

(24.04.2015) 

Anlage 22  Musterfragebogen Absolvierende (wird zur VOB vorgelegt) 
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Anlage 23  Informationsblatt des Prüfungsamtes für Lehrende an der Fliedner 

Fachhochschule zum Thema „Äquivalenzleistung bei nicht ausrei-

chend erbachter Anwesenheit“ 

Der Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung, das Gutachten sowie die Beschluss-

fassung der Akkreditierungskommission bilden die Grundlage für den Bewer-

tungsbericht. 

2.2 Studiengangskonzept 

2.2.1 Strukturdaten des Studiengangs 

Hochschule Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 

Fachbereich - 

Kooperationspartner Keine 

Studiengangtitel Soziale Arbeit 

Abschlussgrad Bachelor of Arts (B.A.) 

Art des Studiums a. Vollzeitstudium (6x 30 CP), 

b. Teilzeitstudium (berufsbegleitend; 6x 25 CP, 1x 30 

CP) 

Organisationsstruktur a. Vollzeitstudium: jeweils am Montag, Dienstag, 

Donnerstag und Freitag 

b. Teilzeitstudium: jeweils am Freitag, Samstag und 

Montag 

Regelstudienzeit a. Sechs Semester 

b. Sieben Semester 

Credit Points (CP) gemäß 

European Credit Transfer 

System (ECTS) 

a. 180 CP 

b. 180 CP 

Stunden/CP 25/1 

Workload Gesamt: 

Kontaktzeiten: 

Selbststudium: 

Praxiszeit: 

4.500 Stunden 

1.180 Stunden 

2.522 Stunden 

0.798 Stunden 
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CP für die Abschlussarbeit Modul Bachelor-Thesis 12 CP 

Modul Kolloquium: 3 CP Begleitveranstaltung, 5 CP 

mündliche Prüfung (siehe AOF 1[2]] 

erstmaliger Beginn des 

Studiengangs 

Wintersemester 2015/2016 

erstmalige Akkreditierung Ja 

Zulassungszeitpunkt Jeweils zum Wintersemester 

Anzahl der Studienplätze Ab WS 2015/2016: 30 (Vollzeit: 20; Teilzeit: 10) 

(siehe AOF 2) 

AB WS 2017/2018: 60 (Vollzeit: 40; Teilzeit: 20) 

Anzahl der bislang immat-

rikulierten Studierenden 

Keine 

Anzahl der bislang Absol-

vierenden 

Keine 

besondere Zulassungs-

voraussetzungen 

Das Studium im Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ 

kann aufnehmen, wer die allgemeine Hochschulreife, 

die Fachhochschulreife oder eine von der zuständigen 

staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Hoch-

schulzugangsberechtigung nachweist. Zugang zum 

Studium haben auch beruflich qualifizierte Bewerberin-

nen und Bewerber ohne Hochschulzugangsberechti-

gung gemäß Berufsbildungshochschulzugangsverord-

nung vom 8. März 2010. Hinzu kommt ein erfolgreich 

absolviertes Auswahlgespräch, bei dem die Note der 

Hochschulzugangsberechtigung, einschlägige Praxis- 

bzw. Berufserfahrung sowie der Nachweis eines sozia-

len oder gesellschaftlichen Engagements als Kriterien 

herangezogen werden (siehe Anlage 2, § 4). 

Umfang der Anrechnung 

außerhochschulischer 

Leistungen 

Anrechnung im Einzelfall prinzipiell möglich 

Studiengebühren 350,- Euro pro Monat über drei Jahre bzw. sechs 

Semester (insgesamt 12.600,- Euro): Für das siebte 

Semester im Teilzeitstudium werden keine zusätzlichen 

Studiengebühren erhoben. 

Tabelle 1: Strukturdaten des Studiengangs 
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Der von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf zur Akkreditierung eingereich-

te Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit” wird als ein auf sechs Semester 

Regelstudienzeit angelegtes Vollzeitstudium (6x 30 CP) sowie als ein auf sie-

ben Semester Regelstudienzeit angelegtes Teilzeitstudium (6x 25 CP, 1x 30 

CP) angeboten. Die Vorlesungszeit in den Sommer‐ und Wintersemestern be-

trägt jeweils 16 Wochen. Sie wird im dritten und fünften Semester, in denen 

Praxisphasen in den Studienverlauf integriert sind, auf acht bzw. elf bis zwölf 

12 Wochen verkürzt. Die Vorlesungszeiten in der Vollzeitvariante liegen auf 

den Wochentagen Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag, die Vorlesungs-

zeiten in der Teilzeitvariante liegen auf den Wochentagen Freitag, Samstag 

und Montag. Daraus ergeben sich bezogen auf den die beiden Studienvarian-

ten am Montag und am Freitag Möglichkeiten eines gemeinsamen Studiums, 

die auch genutzt werden (siehe Anlage 21). 

In jeder Studienvariante werden insgesamt 180 ECTS-Punkte nach dem Euro-

pean Credit Transfer System vergeben. Ein ECTS-Punkt entspricht einem Wor-

kload von 25 Stunden. Der von den Studierenden zu erbringende Gesamtar-

beitsaufwand von 4.500 Stunden gliedert sich in 1.180 Stunden 

Präsenzstudium, 2.522 Stunden Selbstlernzeit sowie 798 Stunden Praxispha-

sen. 

Für Studierende der Teilzeitvariante wird vor dem Hintergrund des studenti-

schen Workloads eine Reduzierung der Normalarbeitszeit auf ca. 30% bis 50% 

empfohlen (siehe Antrag 1.1.5). In einer aktualisierten Prüfungsordnung (sie 

wird im Verfahren der VOB vorgelegt) ist der Hinweis auf die Reduzierung der 

Normalarbeitszeit im Teilzeitstudium in § 2 Absatz 3 im folgenden Wortlaut 

geregelt: „Um den umfangreichen Vereinbarkeitsanforderungen des berufsbe-

gleitenden Studiums gerecht zu werden, ist eine Arbeitszeitreduktion im Teil-

zeitstudium auf bis zu 30 - 50% einer Vollzeittätigkeit geboten“. Bezüglich der 

Berechnung von Erwerbsarbeit und studentischem Workload im letzten Studi-

ensemester hat die Fachhochschule ihre Berechnungsgrundlage noch einmal 

überdacht. Sie geht davon aus, dass für das letzte Semester 24 Arbeits- bzw. 

Studienwochen zur Verfügung stehen (bei 52 Arbeitswochen im Jahr abzüg-

lich 4 Wochen Urlaub). Die 30 CP ergeben einen Workload im Studium von 

750 Stunden verteilt auf 24 Wochen. Das wären 31 Stunden pro Woche für 

Studienzeiten. Wird eine halbe Stelle (VZ) von 19 Stunden pro Woche gleich-

zeitig wahrgenommen, kommen die Studierenden auf eine Belastung durch 
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Beruf und Studium von 50 Stunden in diesen 24 Wochen. Da diese Belastung 

als einmalig und vorübergehend anzusehen ist, hält die Fachhochschule sie für 

vertretbar. 

Für die Bachelor-Arbeit (Modul 23) werden 12 CP vergeben. Das Modul 22 

„Kolloquium“ beinhaltet die aktive Teilnahme (drei ECTS) an der Begleitveran-

staltung zur Bachelor-Arbeit sowie weitere fünf ECTS, die im Rahmen der 

unbenoteten mündlichen Prüfung (Präsentation der These und anschließendes 

Fachgespräch) erworben werden (siehe AOF 1[2]). Nach erfolgreichem Ab-

schluss des Studiums wird der akademische Grad „Bachelor of Arts” (B.A.) 

verliehen. Das Bachelorzeugnis wird durch ein Diploma Supplement ergänzt 

(siehe Anlage 3). Dieses gibt Auskunft über das dem Abschluss zugrunde 

liegende Studium.  

Der Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit soll erstmals im Wintersemester 

2015/2016 angeboten werden. Die Zulassung zum Studiengang erfolgt jedes 

Jahr jeweils zum Wintersemester. Insgesamt stehen pro Wintersemester 30 

Studienplätze zur Verfügung. Die Antragsteller rechnen damit, „dass sich in 

der ersten Kohorte eine Verteilung von 2/3 Vollzeitstudierenden und 1/3 Teil-

zeitstudierenden ergibt. Der Studiengang startet bei mindestens fünf Teilneh-

merinnen und Teilnehmern im Teilzeitstudium und mindestens 20 Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern in beiden Studienvarianten (siehe AOF 2). 

Die Fliedner Fachhochschule „möchte sich in Bezug auf eine zukünftige Durch-

führung der beiden Studienmodelle Vollzeit und Teilzeit Flexibilität erhalten. 

Zielgruppen sind sowohl Schulabsolventinnen und -absolventen als auch be-

rufserfahrene Studierende. Im Umfeld der Fliedner Fachhochschule existieren 

andere Anbieter von Vollzeitstudiengängen der Sozialen Arbeit, die bisher eine 

Studienplatzbeschränkung bei Schulabsolventinnen und -absolventen praktizie-

ren. Es gibt außerdem auch wenige Anbieter von Teilzeitstudienmöglichkeiten 

für das Grundlagenstudium der Sozialen Arbeit. Nachfrageverschiebungen sind 

in jede Richtung möglich und erwartbar“ (ausführlich AOF 11). Der Studien-

gang startet bei mindestens fünf Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Teilzeit-

studium und mindestens 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in beiden Stu-

dienvarianten (siehe AOF 2). 
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Der Studiengang ist kostenpflichtig. Von den Studierenden werden pro Monat 

Studiengebühren in Höhe von derzeit 350,- Euro erhoben. Die Studiengebüh-

ren decken laut Antragsteller sämtliche Leistungen der Hochschule ab, die mit 

dem Studium zu tun haben. Die Gesamtkosten für das Studium liegen bei rund 

12.600,- Euro (siehe dazu Antrag 1.1.10). 

Die Lehrveranstaltungen werden laut Antragsteller in deutscher Sprache 

durchgeführt. 

Der Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ ist so organisiert, dass er die im 

Sozialberufeanerkennungsgesetz NRW genannten Kriterien für die Verleihung 

der staatlichen Anerkennung trifft (siehe Anlage 15; ausführlich Kapitel 2.2.3). 

2.2.2 Qualifikationsziele, Arbeitsmarkt und Berufschancen 

„Ziel des Studiums im Bachelor-Studiengang `Soziale Arbeit´ ist ein wissen-

schaftlich fundiertes und anwendungsorientiertes Studium auf der Basis eines 

breiten und in Teilgebieten vertieften fachlichen Wissens sowie einer umfas-

senden Methoden- und Reflexionskompetenz. Der berufsqualifizierende aka-

demische Abschluss umfasst die Kompetenz zur Durchführung von typischen 

Aufgaben in Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit“ (Anlage 2a, § 2 Abs. 1 und 

2). Laut Antragsteller ist ein wichtiges Prinzip der Fliedner Fachhochschule 

„die Qualifizierung von Fachkräften für Arbeitsbereiche, in denen Fachkräf-

tebedarf im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen besteht. Da der Bachelor 

generalistisch ausgerichtet ist, zielt er auf eine breite und solide Grundlage von 

Kompetenzen und die Ausbildung einer ethisch begründeten professionellen 

Haltung. Damit ist eine entsprechende Persönlichkeitsentwicklung intendiert“ 

(siehe Antrag 1.3.2). 

Der Referenzrahmen des Studiengangs „ist der Qualifikationsrahmen für Sozia-

le Arbeit“, der sich seinerseits u.a. an den „Qualifikationsrahmen für Deutsche 

Hochschulabschlüsse“ anlehnt. Die detaillierten Bildungsziele im Bereich Wis-

sen/Verstehen/Verständnis, im Bereich Beschreibung, Analyse, Bewertung, im 

Bereich Planung und Konzeption, im Bereich Recherche und Forschung, im 

Bereich Organisation, Durchführung und Evaluation sowie im Bereich der pro-

fessionellen allgemeinen Fähigkeiten und Haltungen sind im Antrag ausführlich 

dargestellt (siehe Antrag1.3.3). 
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Laut Antragsteller ist in der Sozialen Arbeit „in Zukunft von einem bleibenden 

Fachkräftebedarf und damit einer guten Arbeitsmarktsituation für die Absol-

ventinnen und Absolventen auszugehen. Dieser prognostizierte Fachkräftebe-

darf basiert nicht nur auf einer Zunahme bei den Hilfeempfängerinnen und 

Hilfeempfängern, sondern vor allem auf dem zukünftigen Ersatzbedarf auf-

grund von Altersausstiegen. Zwar ist die Zahl der Absolventinnen und -

absolventen eines Hochschulstudiums im Bereich der Sozialen Arbeit in den 

letzten Dekaden gestiegen und die Arbeitsstellen für Absolventinnen und -

absolventen sind immer öfter befristet, es findet jedoch in den kommenden 

Jahren und danach ein signifikanter Altersausstieg von derzeit tätigen akade-

mischen Fachkräften statt. So waren im Jahr 2012 36% der Erwerbstätigen 

mit dem Hochschulabschluss Soziale Arbeit älter als 50 Jahre. Jährlich wür-

den damit in den kommenden Jahren ca. 7.000 Fachkräfte mit akademischer 

Qualifikation aus dem Beruf ausscheiden“ (Antrag 1.4.2). 

2.2.3 Modularisierung und Prüfungssystem 

Der Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ ist modular aufgebaut. Es werden 

insgesamt 23 Module angeboten. Alle Module des Studiengangs sind studien-

gangspezifische Module (siehe Antrag 1.2.2). Alle Module sind Pflichtmodule 

(eine Ausnahme ist das Wahlpflichtmodul 19, das in drei Varianten angeboten 

wird. Es korrespondiert mit der zweiten Praxisphase; das Modulhandbuch wird 

laut Antragsteller diesbezüglich entsprechend überarbeitet) In der Vollzeitvari-

ante werden pro Semester 30 CP vergeben. In der Teilzeitvariante werden in 

den ersten sechs Semestern jeweils insgesamt 25 CP vergeben. Im siebten 

Semester sind 30 CP vorgesehen (siehe dazu AOF 1[3]). Alle Module werden 

innerhalb von einem Semester abgeschlossen. Die Module haben einen Um-

fang von Minimum 5 CP bis Maximum 12 CP (Ausnahme Modul 12: Praxis-

phase mit 18 CP) (siehe Antrag 1.2.1 und Anlage 2a: Anhang). Die Mobilität 

der Studierenden ist durch die Form des modularen Aufbaus des Studiengangs 

gesichert, da alle Module innerhalb eines Semesters abgeschlossen werden 

(siehe Antrag 1.2.9). 

Der sechs Semester umfassende Vollzeit-Studiengang gliedert sich in sechs 

Schwerpunktbereiche, denen jeweils bestimmte Module zugeordnet werden. 

Die Schwerpunkte sind auf die einzelnen Semester verteilt. Im Teilzeitstudium 

wird das 6. Semester als sogenanntes „Flexisemester“ eingeführt, um spezifi-

sche Module, die aus den ersten 5 Semestern ausgegliedert wurden, nachzu-
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holen. Prüfungsleistungen werden entsprechend verlagert (siehe dazu Anlage 

2a: § 6 und Antrag 1.2.1 sowie 1.3.4; siehe auch Anlage 20a und 20b). Fol-

gende Schwerpunktbereiche werden unterschieden:  

1. Basisstudium I: Dieser Schwerpunkt gibt laut Antragsteller (siehe AOF 3) 

„einen Überblick über und einen Einstieg in die wichtigsten Kernthemen der 

Sozialen Arbeit, sowohl was die Theorie und Professionsgeschichte als auch 

was die Handlungskonzepte des Berufsfeldes betrifft (vier Module, zusammen 

30 CP). 

2. Basisstudium II: In diesem Schwerpunkt werden „sozialpolitische, rechtliche 

und verwaltungswissenschaftliche Rahmungen der Sozialen Arbeit erläutert. In 

beiden Semestern werden außerdem weitere Bezugswissenschaften wie die 

Soziologie, die Erziehungswissenschaften und die Psychologie in ihrer Bedeu-

tung für die Soziale Arbeit herangezogen“ (fünf Module, zusammen 30 CP). 

3. Methoden und Handlungsfelder I: Dieser Schwerpunkt „fokussiert die Fall-

arbeit mit einzelnen Klienten“ (drei Module, zusammen 30 CP). 

4. Methoden und Handlungsfelder II: In diesem Schwerpunkt „erfolgt eine 

Erweiterung des Methodenrepertoires unter Berücksichtigung der Gruppen‐ 
und Vernetzungsperspektive im Sozialraum. Außerdem wird in Forschungsme-

thoden eingeführt (vier Module, zusammen 30 CP). 

5. Methoden und Handlungsfelder III: Dieser Schwerpunkt „stellt dann noch 

einmal die Meso‐Ebene der Organisation und der Konzeptentwicklung für Or-

ganisationen und Projekte in den Mittelpunkt“ (vier Module, zusammen 30 

CP). 

6. Abschlussstudium (drei Module, zusammen 30 CP). 

Folgende Module werden angeboten: 

Nr. Modulbezeichnung Sem. 

VZ/TZ 

CP 

1 Geschichte, Theorie und Professionsentwicklung der 

Sozialen Arbeit 

1/1 12 

2 Handlungskonzepte der Sozialen Arbeit 1/1 8 

3 Kommunikation und Teamarbeit 1/6 5 

4 Bildung, Erziehung, Sozialisation 1/1 5 

5 Gesellschaftstheoretische Fundierung der Sozialen 2/2 5 
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Arbeit 

6 Psychologie und Lebensalter 2/6 5 

7 Rechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen der 

Sozialen Arbeit 

2/2 10 

8 Verwaltungswissenschaftliche Grundlagen der So-

zialen Arbeit 

2/2 5 

9 Sozialpolitik und Sozialökonomie 2/2 5 

10 Methoden der Sozialen Arbeit I: Case-Management 

und Hilfeplanung 

3/3 7 

11 Menschenbilder und ethisches Handeln 3/6 5 

12 Praxisphase – Exemplarisches Handlungsfeld der 

Sozialen Arbeit 

3/3 18 

13 Methoden qualitativer und quantitativer Forschung 4/4 10 

14 Methoden der Sozialen Arbeit II: Sozialraumorientie-

rung, soziale Gruppenarbeit (inkl. Praxisprojekt und 

Begleitung) 

4/4 8 

15 Beratung und Begleitung 4/4 7 

16 Europäische und internationale Entwicklungen (inkl. 

Exkursion) 

4/6 5 

17 Diversität der Adressaten 5/6 5 

18 Organisationen der Sozialen Arbeit 5/5 5 

19 Handlungsfelder und Lebenslagen (Wahlpflichtmodu-

le; im Modulhandbuch noch nicht ausgewiesen) 

a. Kinder- und Jugendhilfe 

b. Gesundheitsbezogene Soziale Arbeit 

c. Migration und Flucht 

5/5 8 

20 Praxisphase: Projekte und Konzepte begleiten 5/5 12 

21 Professionelle Identität 6/7 10 

22 Kolloquium 6/7 8 

23 Bachelorarbeit 6/7 12 

 Gesamt  180 

 VZ = Vollzeitstudium; TZ = Teilzeitstudium 

CP fett = „Flexisemester“ = 6. Semester im TZ 
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Ein Studienverlaufsplan für die Vollzeit- und Teilzeitvariante (in verknüpften 

und in getrennten Übersichten) ist dem Antrag beigefügt (siehe AOF 1 [1], 

Anlage 4 und Anlage 20). Die gemeinsam studierbaren Module sind in einer 

weiteren Übersicht dargestellt (siehe Anlage 21). 

Die Formen der Lehrveranstaltung sind in § 7 der Prüfungsordnung geregelt 

(siehe Anlage 2a). Die im Studiengang verwendeten didaktischen Konzepte 

und Lehrmethoden sind im Modulhandbuch ausgewiesen (siehe Anlage 1). 

Insgesamt sind im Studiengang neun studienbegleitende Modulprüfungen (Ein-

zelleistungen benotet; inkl. Bachelorarbeit), drei unbenotete Prüfungsleistun-

gen sowie elf Leistungsnachweise in Form der „aktiven Teilnahme“ zu erbrin-

gen (siehe Antrag 1.2.1, S. 7 sowie Anlage 1). Das Abschlussmodul umfasst 

die Bachelor-Arbeit im Umfang von 12 CP und ein Modul „Kolloquium“ im 

Umfang von 8 CP (siehe Anlage 1). Das Modul Kolloquium beinhaltet laut 

Antragsteller „die aktive Teilnahme (3 ECTS) an der Begleitveranstaltung zur 

Bachelorthesis sowie weitere (5 ECTS), die im Rahmen der unbenoteten 

mündlichen Prüfung (Präsentation der These und anschließendes Fachge-

spräch) erworben werden“ (siehe AOF 1 [2]). Die Verteilung der Prüfungsfor-

men auf die Module ist u.a. in der im Antrag unter 1.2.1 dargestellten Tabelle 

zu entnehmen (siehe Antrag A1.2.1). 

Nicht bestandene Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt werden (sie-

he Anlage 2a, § 19 Abs. 2). Die Gesamtnote wird nach dem ECTS-

Bewertungsschema (relatives Bewertungsschema) ausgewiesen. Danach erhal-

ten die erfolgreichen Studierenden folgende Noten: A die besten 10 %, B die 

nächsten 25 %, C die nächsten 30 %, D die nächsten 25 %, E die nächsten 

10 % (siehe Anlage 2a, § 25 Abs. 3). Mit der Aushändigung des Zeugnisses 

erhalten die Studierenden ein englischsprachiges Diploma Supplement mit 

Transkript (siehe Anlage 3). 

Eine Rechtsprüfung der Prüfungsordnung ist erfolgt (siehe Anlage 2b). 

Der Teilzeitstudiengang ist berufsbegleitend organisiert (siehe dazu Kapitel 

2.3.3). 

Der Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ ist des Weiteren so organisiert, 

dass er die im Sozialberufeanerkennungsgesetz NRW genannten Kriterien für 
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die Verleihung der staatlichen Anerkennung trifft (siehe Anlage 15). Damit 

sind mindestens 100 Tage in der Praxis der Sozialen Arbeit festgelegt, die 

sowohl in der Praxis von einer Fachkraft als auch durch hochschulische Lehre 

begleitet werden. Die Praxisphasen teilen sich laut Antragsteller in zwei Prak-

tikumsphasen (Modul 12 – 434 Stunden; Modul 20 – 284 Stunden) und eine 

Projektphase (Modul 14) von 80 Stunden auf. Hinzu kommen begleitende 

Lehrveranstaltungen. „Zeiten der beruflichen Tätigkeit können bei berufstäti-

gen Personen im Teilzeitstudium hochschulisch begleitet und im Sinne der 

geforderten Praxiszeiten anerkannt werden, sofern die berufliche Tätigkeit 

einschlägig im Sinne der Anforderung des Praxismoduls ist. Hierzu schließen 

die Studierenden eine Praxisvereinbarung mit der Praxisstelle, die durch die 

Fliedner Fachhochschule genehmigt wird (siehe Antrag 1.2.6). 

Die Anforderungen an die Praxiseinrichtungen ergeben sich laut Antragsteller 

„aus den Praxisverträgen (siehe Anlage 16) und dem Leitfaden für die Kriterien 

der Eignung (siehe Anlage 19; wird laut Antragsteller als § 8 in die Prüfungs-

ordnung aufgenommen). Bei der individuellen Akquise der Praktikumsstellen 

unterstützt die Fliedner Fachhochschule die Studierenden durch die für die 

Praxismodule verantwortlichen Lehrenden. Die Fliedner Fachhochschule geht 

davon aus, dass berufstätige Studierende, die nicht in einschlägigen Arbeits-

feldern im Sinne des Studiengangs tätig sind, ihre Praxiszeiten in individueller 

Verantwortung `betriebsextern´ erfüllen müssen. Eine maximal zweimalige 

Teilung der jeweiligen Praxiszeiten und Verteilung des Workloads der Praxis-

phasen über die vorlesungsfreien Zeiten ist möglich“ (siehe AOF 5). 

Der Aufbau von Forschung ist laut Antragsteller „über koordinierte Planung 

bereits strukturell verankert. Auf der Ebene des Verbandes der privaten Hoch-

schulen (VPH) wird eine Vernetzung von Forschungsinitiativen mit entwickelt. 

Die Akquisetätigkeiten von Drittmitteln werden sukzessive erweitert. Das Prin-

zip des forschenden Lernens ist im Konzept der integrierenden Forschungs-

werkstatt an der Fliedner Fachhochschule verankert“ (siehe Anlage 12). „Der 

Aufbau der Forschung im Bereich der Sozialen Arbeit richtet sich nach den 

mitgebrachten Forschungsschwerpunkten der berufenen Professorinnen und 

Professoren für die Soziale Arbeit und den definierten Forschungsschwerpunk-

ten der Fliedner Fachhochschule“ (siehe AOF 6; Angaben dazu, welche For-

schungsschwerpunkte definiert wurden, liegen nicht vor). 
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Die Modulbeschreibungen im Modulhandbuch sind formal wie folgt aufgebaut 

bzw. umfassen Angaben zu folgenden Punkten: Modulnummer, Modulbe-

zeichnung, Modulverantwortlicher, Qualifikationsstufe, Studienhalbjahr, Modu-

lart, ECTS, Arbeitsbelastung gesamt, Kontakt- und Selbststudium, Dauer und 

Häufigkeit des Angebotes, Teilnahmevoraussetzungen, Sprache, Qualifikati-

onsziele / Kompetenzen, Inhalte des Moduls, Art der Lehrveranstaltungen, 

Lernformen, Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten, Ver-

wendbarkeit des Moduls, (Grundlagen-) Literatur (siehe Anlage 1). 

2.2.4 Zulassungsvoraussetzungen 

Gemäß Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ (in 

Vollzeit und in Teilzeit) an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf vom 

23.02.2015 hat Zugang zum Studium, „wer gemäß § 49 HG die allgemeine 

Hochschulreife, die Fachhochschulreife oder eine von der zuständigen staatli-

chen Stelle als gleichwertig anerkannte Hochschulzugangsberechtigung nach-

weist. Zugang zum Studium an der Fliedner Fachhochschule haben auch be-

ruflich qualifizierte Bewerber ohne Hochschulzugangsberechtigung gemäß 

Berufsbildungshochschulzugangsverordnung vom 8. März 2010“ (siehe Anlage 

2a, § 4 Abs. 1). Hinzu kommt ein erfolgreich absolviertes Auswahlgespräch, 

bei dem die Note der Hochschulzugangsberechtigung, einschlägige Praxis- 

bzw. Berufserfahrung sowie der Nachweis eines sozialen oder gesellschaftli-

chen Engagements als Kriterien herangezogen werden. 

Die Anträge auf Zuteilung eines Studienplatzes werden in der Reihenfolge 

ihres Eingangs in das Auswahlverfahren für die Zulassung zum Studium auf-

genommen. Jeder Antrag wird einer Gesamtschau unterzogen (siehe Anlage 

2a, § 4 Abs. 4). 

Über die Zulassung zum Studium an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 

entscheidet grundsätzlich der Rektor bzw. die Rektorin. Über die Zulassung 

behinderter Bewerber bzw. Bewerberinnen entscheidet der Prüfungsausschuss 

unter Beteiligung der / des Behindertenbeauftragten im Wege der Einzelfallent-

scheidung (siehe Anlage 2a, § 4 Abs. 6). 

Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung und 

chronischer Erkrankung finden sich in § 10 der Prüfungsordnung (siehe Anlage 

2a, § 10). 
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Regelungen zur Anrechnung von Leistungen, die in anderen Studiengängen an 

anderen inländischen und ausländischen Hochschulen erworben wurden, sind 

in Orientierung an der Lissabon-Konvention in der Prüfungsordnung in § 20 

verankert (siehe Anlage 2a, § 20). 

Im Vollzeit- und Teilzeitstudium findet ggf. eine Anrechnung in Form einer 

Einzelfallprüfung statt. Näheres dazu regelt das Verfahren zur Anerkennung 

von Leistungen an der Fliedner Fachhochschule. (siehe dazu Antrag 1.5.4 und 

die Anlagen 13 und 14). 

2.3 Studienbedingungen und Qualitätssicherung 

2.3.1 Personelle Ausstattung 

Gemäß Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen müssen in einem Studiengang mindestens 

51% der Lehre von hauptberuflich Lehrenden mit den Einstellungsvorausset-

zungen eines Professors bzw. einer Professorin erbracht werden. Entspre-

chend werden 49% der Lehre ggf. von Lehrbeauftragten erbracht, so die An-

tragsteller (siehe Antrag 2.1.1). Bei der Ausschreibung und Berufung von Pro-

fessorinnen und Professoren hat die Fachhochschule die Vorgaben des 

Landeshochschulgesetzes zu beachten (§ 36-38). Laut Antragsteller macht 

das zuständige Landesministerium der Fachhochschule gegenüber Vorgaben 

im Bereich der Personalaufwuchsplanung, üblicherweise nach Abschluss des 

Akkreditierungsverfahrens für ein neues Studienangebot. Die Fliedner Fach-

hochschule Düsseldorf wird den Studiengang bei positivem Akkreditierungsab-

schluss dem Landesministerium zur Genehmigung vorlegen. 

Laut Antragsteller wird der neue Profilbereich „Soziale Arbeit“ (er umfasst den 

zu akkreditierenden Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ in Voll- und Teilzeit 

mit zusammen 30 Studienplätzen pro Wintersemester [ab dem WS 

2017/2018: 60 Studienplätze] und den bereits akkreditierten konsekutiven 

Master-Studiengang „Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe“ 

mit ebenfalls 30 Studienplätzen pro Wintersemester) ab dem Wintersemester 

2015/2016 (Studienstart in beiden Studiengängen) mit mehreren neuen Pro-

fessuren ausgestattet. Zur Verfügung stehen bzw. besetzt werden folgende 

Professuren und wissenschaftlichen Mitarbeiter (siehe Anlage 5: Lehrverflech-

tungsmatrix):  
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- Professur „Bildung und Erziehung“ (steht zur Verfügung) (Gesamt: 14 

SWS; i.d.R. 3-5 SWS pro Semester im MA, 3 SWS pro Semester im BA) 

- Professur „Intensivpädagogik“ (steht zur Verfügung) (Gesamt: 18 SWS; 

i.d.R. 3-5 SWS pro Semester im MA) 

- Promovierte wiss. Mitarbeiterin „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und 

Bildungswesen“ (steht zur Verfügung) (Gesamt: 9 SWS; i.d.R. 3 SWS pro 

Semester im MA, 3 SWS pro Semester im BA) 

- Stiftungsprofessur „Ethik“ (ausgeschrieben) (Gesamt: 9 SWS; i.d.R. 3-6 

SWS pro Semester im BA) 

- Professur „Soziale Arbeit – Kinder und Jugendhilfe“ (ausgeschrieben) (Ge-

samt: 18 SWS; i.d.R. 3-5 SWS pro Semester im MA, 4-5 SWS pro Semes-

ter im BA) 

- Professur „Soziale Arbeit – Theorie und Methoden (ist geplant) (Gesamt: 

18 SWS; i.d.R. 3-5 SWS pro Semester im MA, 2-6 SWS pro Semester im 

BA) 

- Professur „Soziale Arbeit – Sozialverwaltung und quantitative Methoden“ 

(ist geplant) (Gesamt: 18 SWS; i.d.R. 3-5 SWS pro Semester im MA, 1-5 

SWS pro Semester im BA) 

- Professur „Soziale Arbeit – Psychologie und Lebensalter, qualitative For-

schung“ (ist geplant) (Gesamt: 18 SWS; i.d.R. 5 SWS pro Semester im 

MA, 1-5 SWS pro Semester im BA) 

Der professorale Aufwuchs bezogen auf den Bachelor-Studiengang ist wie 

folgt geplant: Die Besetzung der ersten Professur zum 01.10.2015 (0,5-Stelle) 

hat das Lehrprofil „Soziale Arbeit – Theorien und Methoden“. Die darauf fol-

genden Besetzungen werden die Schwerpunkte „Sozialverwaltung und quanti-

tativen Methoden“ und „Psychologie und Lebensalter, qualitative Methoden“ 

realisieren. Der Aufbau ist wie folgt geplant: WS 2015/2016: 0,5 VZ, WS 

2016/2017: 1,0 VZ, WS 2017/2018: 2,0 VZ, WS 2018/2019 (Endstufe Aus-

bau): 3,0 VZ (zur Aufwuchsplanung siehe Antrag 2.1.1, Tabelle 4). 

Im konsekutiven Master-Studiengang „Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- 

und Jugendhilfe“ (30 Studienplätze pro Wintersemester) wird (gemäß dem 

damaligen Akkreditierungsantrag) zum WS 2015/2016 eine erste „Professur 

für Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe“ im Umfang einer 

0,5 VZ besetzt. Ab dem Wintersemester 2016/2017 soll diese Stelle auf 1,0 
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VZ erhöht werden. Ab dem WS 2017/2018 soll eine weitere halbe Professur 

„Soziale Arbeit mit Schwerpunkt Sozialadministration (Management im Sozi-

alwesen)“ hinzukommen. 

Die Aufwuchsplanung des professoralen Personals für den Bachelor-

Studiengang „Soziale Arbeit“ mit einer Auslastung von 60 Studierenden und 

den konsekutiven Master-Studiengang „Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- 

und Jugendhilfe“ mit 30 Studierenden ist in den Antworten auf die offenen 

Fragen dargestellt (siehe AOF 12). 

Zum Zeitpunkt der Antragstellung existiert noch keine vollständige namentli-

che Liste aller Professoren und Professorinnen, die in den zu akkreditierenden 

Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ involviert sein werden. Der Gesamtum-

fang der Lehre beträgt 126 SWS (MA: insgesamt 98 SWS) (siehe Antrag 

S.17ff.). 

Eine Tabelle (siehe Antrag S. 17ff.) gibt detaillierte (modulbezogene) Auskunft 

über das Verhältnis der professoralen Lehre zur nichtprofessoralen Lehre bezo-

gen auf den Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ (bei einer 3,0 VZ Beset-

zung des Studiengangs) unter Berücksichtigung aller Notwendigkeiten für 

Teilzeit- und Vollzeitstudierende (einige Module sind doppelt aufgeführt, das 

sie an Samstagen oder in Wochenendblöcken im Teilzeitmodell angeboten 

werden): in den Wintersemestern liegt der Anteil professoraler Lehre bei 87%, 

in den Sommersemestern liegt der Anteil professoraler Lehre bei 73%. 

Die Lehrverflechtungsmatrix (siehe Anlage 5) gibt Auskunft darüber, welche 

Lehrgebiete zu vertreten sind (und zum Teil: wer sie vertritt). Der Kurz-

Lebenslauf der bereits an der Fachhochschule tätigen bzw. demnächst haupt-

amtlich Lehrenden, die in den Studiengang involviert sind, liegt vor (Anlage 6a-

d). 

Im ersten Jahr der Durchführung des Studiengangs wird das Verhältnis von 

hauptamtlich Lehrenden zu Studierenden laut Antragsteller bei 1:60 (0,5 VZ-

Stelle bei 30 Studierenden) angesetzt. Im zweiten Jahr der Durchführung wird 

mit weiteren 30 Neueinschreibungen gerechnet, zugleich wird im zweiten Jahr 

die 0,5 VZ-Stelle auf 1,0 VB erhöht. Die Betreuungsrelation liegt somit auch 

im zweiten Jahr bei 1:60. Im dritten Jahr wird der Studiengang mit 1,5 VB 

Stellen arbeiten. Das Verhältnis von Professoren bzw. Professorinnen und 
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Studierenden pendelt sich ab dem dritten Jahr dauerhaft bei 1:60 ein, so die 

Antragsteller (siehe Antrag B1.2). 

Die Lehrenden bzw. Lehrbeauftragten werden nach Maßgaben des Hochschul-

gesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen berufen bzw. beschäftigt (siehe 

Antrag 2.1.2). Laut Antragsteller kann bezogen auf die Entwicklung der Fach-

hochschule festgestellt werden, dass der Schwerpunkt der Aufbauarbeit bis-

lang auf der Studiengang- und der Organisationsentwicklung an der Fachhoch-

schule lag und liegt. Die Zunahme und die Integration des neuen akademi-

schen Lehrpersonals in die laufenden Prozesse der Fachhochschule wird von 

Seiten der Fachhochschule insofern als eine Herausforderung betrachtet, als 

im Bereich der professoralen Besetzungen oft disziplinübergreifende anwen-

dungsorientierte Spezialkompetenzen gefragt sind und im Prozess der Akade-

misierung vormalig beruflicher Bildungsgänge (Pflege, Rettungsdienst, Medi-

zinassistenz) berufungsfähiger Nachwuchs selten ist, so dass qualifizierte 

Bewerber im Promotionsverfahren als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 

Fliedner Fachhochschule noch zu fördern sind. 

„Es können drei Dimensionen genannt werden, die derzeit an der Fliedner 

Fachhochschule in Bezug auf die Personalentwicklung relevant sind: 1. Die 

erfolgreiche Personalgewinnung hochqualifizierter Mitarbeiterinnen über die 

Umsetzung standardisierter Berufungs- und Bewerbungsverfahren. 2. Die Be-

gleitung von Qualifizierungsprozessen berufener Professorinnen und Professo-

rinnen durch Mentorenschaft und Beratung bezüglich Schulungsangeboten an 

Hochschulen in der Region. Dies schließt auch die Begutachtung pädagogi-

scher Eignung nach Maßgabe des Wissenschaftsministeriums NRW mit ein. 3. 

Ausgewählte Förderung der Weiterbildung einzelner Mitarbeiterinnen zur Tä-

tigkeit in neuen Aufgabenfeldern (z.B. Qualitätsmanagement an Hochschu-

len)“, so die Antragsteller (siehe Antrag 2.1.3). 

2.3.2 Sächliche und räumliche Ausstattung 

Dem Antrag auf Akkreditierung ist eine förmliche Erklärung der Hochschullei-

tung über die Sicherung der räumlichen, apparativen und sächlichen Ausstat-

tung beigefügt (siehe Anlage 18). 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ist im Wintersemester 2012/2013 in 

ein barrierefrei zugängliches neues Gebäude umgezogen. In diesem Gebäude 

stehen auf einer Gesamtfläche von über 2.600 m2 u.a. folgende Räumlichkei-
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ten zur Verfügung: zwei Hörsäle für je 80 Personen (sie können mittels 

Trennwandsystemen auch als vier Räume für je 40 Personen genutzt werden), 

zwei Hörsäle für je 50 Personen, fünf Seminarräume für je 25-30 Personen, 

zwei Gruppenarbeitsräume für je 10-12 Personen sowie zwei Kleingruppen-

räume für je 6 Personen. Darüber hinaus wurden für die Studierenden ein 

„Raum der Stille“ und ein Aufenthaltsraum in Form eines Studierendencafés 

eingerichtet. Im Frühjahr 2015 bezieht die Fliedner Fachhochschule eine weite-

re Etage des Gebäudes, wodurch ein Hörsaal für 50 Personen, zwei Seminar-

räume für je 25 bis 30 Personen und drei Gruppenarbeitsräume für je 10-12 

Personen nutzbar werden, so die Antragsteller (siehe Antrag 2.3.1). „Die 3. 

Etage des Gebäudes ist im Neubau bezogen im Altbauteil nur in kleinem Um-

fang bezogen worden (2 Büros und 3 Seminarräume). Eine Berechnung des 

Raumbedarfs geht jedoch davon aus, dass die Räumlichkeiten auch ohne Nut-

zung der zusätzlichen Seminarräume im kommenden Wintersemester und 

Sommersemester in ausreichendem Maß vorhanden sind. Die Etage wird im 

darauf folgenden Jahr komplett übernommen“, so die Antragsteller. 

Studierendenbüro, Prüfungs- und Praktikumsbüro sind in eigenen Räumen 

untergebracht. Alle festangestellten Professorinnen und Professoren verfügen 

über ein je eigenes Büro. Auch für den wissenschaftlichen Mittelbau werden 

Räume vorgehalten. Alle Räume sind barrierefrei zugänglich. Für gemeinsame 

Termine wurde ein Besprechungsraum eingerichtet (siehe Antrag 2.3.1). 

Das Fachhochschulgebäude ist mit einem WLAN-Netz ausgestattet. Für die 

Studierenden ist in sämtlichen Räumen der Fachhochschule die WLAN-

Nutzung sichergestellt. Per WLAN besteht Zugriff auf das Internet und auch 

auf die Lernplattform „Moodle“. Laut Antragsteller steht die E-Learning-

Plattform „Moodle“ den Studierenden der Fliedner Fachhochschule seit dem 

Sommersemester 2014 zur Verfügung. Für den zu akkreditierenden Bachelor-

Studiengang erfolgt die Ausgestaltung der Lernplattform ab Studienbeginn im 

Wintersemester 2015/2016. Die Ausgestaltung der Lernumgebungen für ein-

zelne Veranstaltungen obliegt den Lehrenden der Module. Die Lehrenden wer-

den in den Umgang mit Moodle eingewiesen und bei der Entwicklung der In-

halte unterstützt, so die Antragsteller (siehe Antrag 1.2.5 sowie AOF 4). Alle 

Hörsäle und Seminarräume sind bzw. werden mit Beamer und Laptop ausge-

stattet. Sie verfügen zudem über eine Tafel bzw. ein Whiteboard, Moderati-

onswagen, Flipchart und Moderationswände. Auch Videokameras, Interview-
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sets und Boxenanlagen stehen den Lehrenden und Studierenden zur Verfügung 

(siehe Antrag 2.3.3). 

Neben den mitnutzbaren Bibliothekseinrichtungen der Kaiserswerther Diakonie, 

bestehend aus der Bibliothek der Fliedner Kulturstiftung mit einem Bestand 

von ca. 20.000 Büchern zu den Themengebieten Krankenpflege, Erziehung 

und Theologie, den Buchbeständen des Berufskollegs (ca. 100 Fachbücher) 

sowie der Schulen für Krankenpflege und Kinderkrankenpflege (ca. 2.400 

Fachbücher), steht der Fachhochschule seit dem Herbst 2013 im neuen Ge-

bäude eine eigene Bibliothek zur Verfügung, die durch eine von Hilfskräften 

unterstützte Bibliothekarin betreut wird (siehe Antrag 2.3.2). Der seit dem 

Wintersemester 2014/2015 mittels einer Bibliothekssoftware zu verwaltende 

Buchbestand dieser Bibliothek wird seit Beginn des Studienbetriebs im Oktober 

2011 stetig ausgebaut, so die Antragsteller. „Es stehen derzeit rund 1.000 

Fachtitel in Handapparaten und zur Ausleihe zur Verfügung“. Neben den Aus-

stattungskosten für die Bibliothekseinrichtung sind jährliche Finanzmittel in 

Höhe von insgesamt 17.500 Euro für Neuanschaffungen von nationaler und 

internationaler Fachliteratur, für die Vorhaltung von 29 Print- und 11 Online-

Fachzeitschriften sowie für acht Zugänge zu Datenbanken eingeplant. Diese 

Angaben beziehen sich auf die acht laufenden und die vier in den kommenden 

beiden Jahren startenden Studiengänge der Fachhochschule (siehe Antrag 

2.3.2). 

Für den Neuaufbau des Profilbereichs „Soziale Arbeit“ stehen für die Master-

studiengänge „Intensivpädagogik“ und „Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- 

und Jugendhilfe“ folgende Ressourcen zur Verfügung: Das Budget für Neuan-

schaffungen von Zeitschriften, Monographien und anderen Bänden zur Sozia-

len Arbeit beträgt im Jahr 2015 ca. 7000,- Euro. „Hinzu kommen weitere 

3000,- Euro für den generalistischen Bachelorbereich“, so die Antragsteller. 

Ab dem Wintersemester 2014/2015 wird der Bestand der Pflegebibliothek des 

kooperierenden Florence-Nightingale Krankenhauses in die Fachhochschulbibli-

othek übernommen. Die Studierenden haben danach auf weitere 1.000 Medi-

eneinheiten, 15 Fachzeitschriften und diverse Volltext-Datenbanken Zugriff, so 

die Antragsteller (siehe Antrag 2.3.2). 

Der Buchbestand in Bereich der Sozialen Arbeit befindet sich im Aufbau. Der-

zeit stehen den Studierenden ca. 250 Bücher und acht Zeitschriften zur Verfü-

gung. Die weiteren zum Erwerb „relevanten Zeitschriften werden von den 
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noch zu berufenden Lehrenden im Studiengang bestimmt. Datenbanken der 

Sozialen Arbeit mit Literaturrecherchemöglichkeiten und Informationen zum 

Berufsfeld sind zum Teil im Netz zugänglich: Deutsches Zentralinstitut für 

Soziale Fragen DZI SoLit, Gesis – Sowiport: Das Portal für die Sozialwissen-

schaften, FIS Bildung Fachinformationsportal Pädagogik, Info Sozial – Die 

soziale Seite des Netzes, Socialnet – Das Netz für die Sozialwirtschaft“ (siehe 

dazu AOF 13). 

Die Bibliothek der Fachhochschule ist ab dem Wintersemester 2014/2015 wie 

folgt geöffnet: Montag von 09:00 bis 18:00 Uhr, Dienstag von 08:30 bis 

19:00 Uhr, Mittwoch von 08:30 bis 17:00 Uhr, Donnerstag von 08:30 bis 

15:00 Uhr, Freitag von 09:30 bis 21:00 Uhr und am Samstag von 12:00 bis 

15:00 Uhr (i.d.R. an zwei Samstagen pro Monat in den Präsenzzeiten) (siehe 

AOF 13). 

Den Studierenden der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf steht ein kosten-

freier Zugang zur Landes- und Universitätsbibliothek Düsseldorf zur Verfügung. 

Die kostenfreie Nutzung der Bibliothek ist für alle Studierenden staatlich aner-

kannter Hochschulen des Landes möglich. Die Studierenden der Fliedner Fach-

hochschule können alle Angebote der Bibliothek vor Ort nutzen, einschließlich 

der Buchung von Gruppenräumen für die Arbeit in Kleingruppen. Eine Ein-

schränkung besteht jedoch für die Online-Nutzung der Bibliothek von zu Hause 

aus, so die Antragsteller (siehe Antrag 2.3.2). 

In der Bibliothek stehen zehn PC-Arbeitsplätze und zwölf Arbeitsplätze für 

Notebooks bzw. als Leseplätze bereit. Darüber hinaus können den Studieren-

den Leih-Laptops zur Verfügung gestellt werden (siehe Antrag 2.3.2). 

Laut Antragsteller finanziert sich die private Fliedner Fachhochschule Düssel-

dorf hauptsächlich aus Studienbeiträgen. Die Studiengebühren liegen in allen 

Bachelor- und Master-Studiengängen bei 350,- Euro pro Monat (siehe dazu 

Antrag 2.3.4 und Kapitel 2.4 des Sachstandberichts: Institutioneller Kontext). 

2.3.3 Qualitätssicherung im Studiengang 

Orientiert am Leitbild (siehe Anlage 7) entwickelt die Fliedner Fachhochschule 

derzeit ein Qualitätsmanagementsystem. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe 

„Qualitätsmanagement“ implementiert, deren ständige Mitglieder aus der Pro-

jektleitung Qualitätsmanagement, der Verwaltungsleitung und einem Mitglied 

aus der Professorenschaft bestehen, sowie – themenbezogen – einem weite-
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ren beratenden Mitglied. Die Arbeitsstruktur der Arbeitsgruppe sieht regelmä-

ßige Klausurtage vor, die neben aktuellen Fragen vorrangig Vorlagen für die 

Prozessbeschreibung erarbeiten zur Freigabe durch den Lenkungsausschuss 

(Rektorat/Geschäftsführung) (siehe dazu Antrag 1.6.1). Seit dem 01.01.2015 

ist eine Mitarbeiterin im Umfang von 40 Prozent der Normalarbeitszeit für das 

Qualitätsmanagement und die Evaluation hauptverantwortlich zuständig, so 

die Antragsteller (siehe dazu Antrag 1.6.1). 

Das sich im Aufbau befindende Qualitätsmanagementhandbuch (QM-

Handbuch) mit Stand vom 16.07.2012 (siehe Anlage 10) orientiert sich laut 

Antragsteller im Rahmen der Prozesslandschaft an folgenden Prozessen: „Füh-

rungsprozesse“ (z.B. Qualitätspolitik und Qualitätsziele, Personalplanung und 

Personalentwicklung, Finanzmanagement, Bereitstellen von Ressourcen, inter-

ne und externe Kommunikation), „Leistungsprozesse innerhalb der Lehre und 

der Forschung“ (z.B. Aufnahmeprozesse und Studienbeginn, Lehrveranstaltun-

gen, Praktika, Prüfungen, Studienabschluss) und „Unterstützungsprozesse“ 

(z.B. zentrale Verwaltung und Studierendenverwaltung, Buchhaltung, Beschaf-

fung, Infrastruktur, Facility Management) (siehe dazu Antrag 1.6.1). Das QM‐
Handbuch wird derzeit von der dafür verantwortlichen Qualitätsmanage-

mentbeauftragten in Kooperation mit einer Arbeitsgruppe der Fliedner Fach-

hochschule entwickelt und laut Antragsteller „bis 09/2015 fertiggestellt. Die 

Verzögerung der Entwicklung des QM‐Handbuchs ist der Tatsache zu schul-

den, dass die zuvor zuständige Person in der Aufbauphase zu viele unter-

schiedliche Funktionen und Aufgaben (Marketing, Beratung, Evaluation, QM) 

wahrnahm und Prioritäten anders gesetzt wurden“ (siehe Antrag 1.6.1 und 

AOF 8). 

Die Fliedner Fachhochschule verfügt über eine Evaluationsordnung (siehe An-

lage 9), in der die Evaluation von Lehre und Studium geregelt ist. Die Evalua-

tionsordnung ist am 15.03.2015 in Kraft getreten. Zur „internen Evaluation“ 

gehören Erstsemesterbefragungen, die Lehrevaluation nach Modulabschluss, 

die Evaluation der Praxissemester und der Praktika sowie die Evaluation der 

Prüfungen. Die Evaluation erfolgt regelmäßig nach einem festgelegten Turnus 

und systematisch anhand standardisierter Instrumente und Verfahren. Nach 

Beendigung des Studiums erfolgt eine Studienabschlussbefragung. Die Fliedner 

Fachhochschule führt zudem regelmäßig Absolventenverbleibstudien durch, 

die eine rückblickende Bewertung des Studiums aus Absolventensicht ermög-

lichen und die berufliche Situation der Absolventen erfassen. Die Befragung 
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kann sowohl durch Fragebögen als auch durch andere Verfahren erfolgen 

(siehe Anlage 9, § 4). Die Evaluationsordnung wird im Hinblick auf die „Auf-

nahme der Workloaderhebungen und der Alumnibefragungen überarbeitet 

werden“. Sie wird danach dem Senat zu Verabschiedung vorgelegt und nach-

gereicht, so die Antragsteller. 

Erste Evaluationen hat die Fachhochschule im Wintersemester 2011 durchge-

führt. Sie wurden in den folgenden Wintersemestern regelmäßig wiederholt. 

Die Evaluation fokussiert alle Studierenden mit folgenden Schwerpunkten: 

Lehre, Studium, Beratung, Verwaltungsprozesse, Rahmenbedingungen, Studi-

enmotivation und Gesamtzufriedenheit. Die Lehrevaluation wird i.d.R. in den 

Sommersemestern durchgeführt (siehe dazu Antrag 1.6.3). 

Die genannten Maßnahmen der Qualitätssicherung und Evaluation betreffen 

auch den zu akkreditierenden Studiengang. Sie sind zudem in das zuvor skiz-

zierte hochschulübergreifende Qualitätssicherungskonzept eingebunden, so die 

Antragsteller (siehe dazu Antrag 1.6.2). Absolventenbefragungen bzw. Ver-

bleibstudien werden an der Fliedner Fachhochschule in Zukunft „ein Jahr nach 

der Exmatrikulation der Absolventen/-innen durchgeführt. Sie sind dazu ge-

dacht Auskunft über die weiteren Karriere‐ und Bildungswege der Absolven-

ten/-innen zu geben. Daher erscheint es sinnvoll, die Absolventinnen erst nach 

einer einjährigen (Wieder‐)Einmündung in die berufliche Praxis im Blick auf ihre 

jetzige Verortung in der Praxis und im Rückblick auf das Studium zu befra-

gen“, so die Antragsteller. Derzeit haben 65 Studierende die Fachhochschule 

absolviert. Sobald eine Kennzahl von ca. 100 Absolventen/-innen erreicht ist – 

absehbar nach dem kommenden Wintersemerster ‐ wird die erste Absolven-

tenbefragung erfolgen. Ein Muster‐Befragungsbogen wird zur Vor‐Ort‐
Begutachtung vorgelegt werden (siehe AOF 9). In den Lehrevaluationen der 

Winter‐ und Sommersemester wird nach einer subjektiven Einschätzung der 

Studierenden zur Angemessenheit des Aufwands für die Vor‐ und Nachberei-

tung des Lehrstoffes in Bezug auf einzelne Lehrveranstaltungen gefragt (Work-

load-Erhebung). Außerdem gibt es eine Frage zur subjektiven Einschätzung der 

eigenen Leistung des Aufwandes. „Da diese Einschätzungen bisher keine 

Stundenaufwandswerte beinhalteten, wird es ab dem Sommersemester hier 

weitere Fragen zur Einschätzung des tatsächlichen Aufwandes pro Modul und 

pro Woche im Semester geben“, so die Antragsteller (siehe AOF 10). 
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In der Variante Teilzeitstudium (sieben Semester für 180 CP: 6x25 CP und 

1x30 CP pro Semester) ist aus Sicht der Fachhochschule mit einer Berufstä-

tigkeit in Teilzeit im Umfang von 30-50% einer Vollzeittätigkeit zu vereinba-

ren. Sowohl in den Informationsmaterialien als auch in der Prüfungsordnung 

finden sich laut Antragsteller entsprechende Hinweise (siehe dazu Antrag 

1.6.5 und Anlage 2a, § 2 Abs. 3 und AOF 1 [3]). Laut Antragsteller gestalten 

die Studierenden ihre Absprachen über die Arbeitszeiten mit ihren Arbeitge-

bern individuell. Die Toleranzgrenze für Fehlzeiten liegt bei 30% bezogen auf 

das Kontaktstudium. Nach persönlicher Absprache mit den Lehrenden kann 

eine Ausweichprüfung in Ausnahmefällen Fehlzeiten im Kontaktstudium kom-

pensieren. Dies wird durch ein mitgeltendes Dokument zur Sicherung der Qua-

lität in der Lehre in einem Arbeitsvorgang des Qualitätsmanagements geregelt 

(siehe Antrag 1.6.5). Das „Informationsblatt des Prüfungsamtes für Lehrende 

an der Fliedner Fachhochschule zum Thema Äquivalenzleistung bei nicht aus-

reichend erbachter Anwesenheit“ liegt vor (siehe Anlage 23). 

Informationen zum Studiengang und zum Studienverlauf werden sowohl über 

das Internet als auch über einen studiengangspezifischen Flyer veröffentlicht. 

Alle Studierenden erhalten die Prüfungsordnung, in der die Nachteilsaus-

gleichsregelungen für Studierende mit Behinderung oder mit chronischer Er-

krankung definiert sind (siehe Antrag 1.6.7). Eine allgemeine Studienberatung, 

die den Studierenden für generelle organisatorische und persönliche Fragen zur 

Verfügung steht, ist an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf vorhanden. 

Die spezielle Fachstudienberatung erfolgt durch die hauptamtlich Lehrenden in 

wöchentlichen Sprechstunden. Neben den persönlichen Gesprächen soll die 

Beratung in Einzelfragen auch per E-Mail oder über das Internet bzw. die Lern-

plattform durchgeführt werden. Die Fachstudienberatung wird laut Antragstel-

ler ergänzt durch ein Coaching-Angebot. Dieses Coaching ist ein auf die per-

sönlichen Bedürfnisse abgestimmter Begleitungsprozess der Studierenden und 

bietet daher als Einzel-Coaching Unterstützung zu unterschiedlichen Themen 

(siehe Antrag 1.6.8). 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf hat sich in ihrem Gleichstellungs- und 

Diversity-Konzept (siehe Anlage 8) dazu verpflichtet, ihre Praxis der Gleichstel-

lung von Männern und Frauen und von Menschen mit Behinderung auf allen 

Ebenen weiterzuentwickeln. Eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Behin-

dertenbeauftragte tragen Sorge für die Berücksichtigung dieses Konzeptes 

auch in Studienangelegenheiten. Für Studierende und Beschäftigte mit Behin-



Sachstand zur Vor-Ort-Begutachtung 

 
29 

derungen bietet die Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf Unterstützung 

durch den Behindertenbeauftragten. Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 

strebt in den Studiengängen eine Repräsentanz von 45% bis zu 55% beider 

Geschlechter an. Wird dieses paritätische Verhältnis wesentlich über- bzw. 

unterschritten, werden aktive Maßnahmen zur Gewinnung des unterrepräsen-

tierten Geschlechts in einzelnen Bereichen getroffen (zu diesen und weiteren 

Ausführungen siehe Antrag 1.6.9 und 1.6.10). 

Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind in der 

Prüfungsordnung verankert (siehe Anlage 2a, § 10). Nachteilsausgleichsrege-

lungen für Studierende mit Behinderung beziehen sich auch auf die Zulassung. 

Eine entsprechende Regelung findet sich in der Prüfungsordnung (siehe Anlage 

2a, § 4 Abs. 6). 

2.4 Institutioneller Kontext 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ist eine private Fachhochschule, die 

im Jahr 2011 vom Ministerium für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 

Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen staatlich anerkannt wurde. Der 

Studienbetrieb an der Fachhochschule, die durch Studiengebühren finanziert 

wird (diese liegen in allen Studiengängen bei 350,- Euro pro Monat), wurde 

zum Wintersemester 2011/2012 (im Oktober 2012) mit Studiengängen in den 

Schwerpunkten „Gesundheit“ und „Erziehung & Bildung“ aufgenommen (siehe 

Antrag 3.1.1). Hinzu kommt ab dem Wintersemester 2015/2016 der Profilbe-

reich „Soziale Arbeit“. 

Das geplante Gesamtvolumen der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf umfasst 

für das Jahr 2014 ca. 3,0 Millionen Euro, davon entfallen 963.000 Euro auf 

Sachmittel inklusive Mietkosten. Das Budget der Fachhochschule wurde bzw. 

wird für die Jahre 2013-2016 insgesamt um 325.000 Euro aus den Mitteln im 

Hochschulpakt II ergänzt. Das geplante Jahresergebnis für 2014 beträgt bei 

Vollkostenrechnung minus 87.000 Euro (diese Jahresplanung wird laut An-

tragsteller „in jedem Fall erreicht“). Ab dem Jahr 2016 – nach Beendigung der 

Gründungsphase – soll die private Fachhochschule „kostendeckend arbeiten“ 

(siehe Antrag 2.3.4). 

Drittmittel sind erstmals 2014 eingeworben worden: 248.000 Euro aus dem 

vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierten Verbundpro-

jekt „Übergang von fachschulisch und hochschulisch ausgebildeten pädagogi-
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schen Fachkräften in den Arbeitsmarkt“ (Laufzeit: zwei Jahre), so die Antrags-

steller (siehe Antrag 2.3.4). 

Die Fachhochschule ist eingebunden in das Selbstverständnis der „Kaisers-

werther Diakonie”, einem der ältesten diakonischen Unternehmen in Deutsch-

land. 

Die Fliedner Fachhochschule verfügt seit dem Wintersemester 2012/2013 

über ein eigenes, barrierefrei zugängliches, denkmalgeschütztes Gebäude (der 

Bezug erfolgte im September 2012; im September 2013 wurde mit der Voll-

endung des Bauabschnitts II auch der moderne Neubautrakt bezogen) (siehe 

Antrag 2.3.1). 

In die Bachelor- und Master-Studiengänge der Fliedner Fachhochschule Düs-

seldorf sind derzeit 720 Studierende eingeschrieben (Stand: 12.05.2015). Das 

Personal der Fachhochschule setzt sich wie folgt zusammen (Stand: 

12.05.2015): 8 Professuren in Voll- und 6 Professuren in Teilzeit (davon 6 im 

Anerkennungsverfahren durch das Ministerium für Innovation, Wissenschaft 

und Forschung des Landes NRW), 2 Honorarprofessuren, 2 Lehrkräfte für 

besondere Aufgaben, 2 wissenschaftlich Mitarbeitende, 6 Verwaltungskräfte 

in Voll- und 6 Verwaltungskräfte in Teilzeit (hinzu kommen 2 Teilzeitkräfte in 

der Bibliothek) und 7 weitere Assistenzkräfte für unterschiedliche Tätigkeiten 

in Lehre und Verwaltung (siehe Antrag 2.1.3). 

Folgende Studiengänge werden angeboten (siehe Antrag 3.1.1): 

- Bachelor-Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit” (306 Studie-

rende), 

- dualer Bachelor-Studiengang „Pflege und Gesundheit” (81 Studierende), 

- Bachelor-Studiengang „Pflegemanagement und Organisationswissen” (54 

Studierende), 

- Bachelor-Studiengang „Pflegepädagogik“ sowie (ab WS 2014/2015) kon-

sekutiver Master-Studiengang „Berufspädagogik Pflege und Gesundheit“ 

(133 Studierende; davon sind insgesamt 8 Studierende in den Master-

Studiengang eingeschrieben), 

- Bachelor-Studiengang „Beratung im Gesundheits-, Sozial- und Bildungswe-

sen“ (8 Studierende), 

- Bachelor-Studiengang „Altenpflege und Management“ (3 Studierende), 
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- Bachelor-Studiengang „Medizinische Assistenz - Chirurgie“ (71 Studieren-

de), 

- Bachelor-Studiengang „Pflegepädagogik/Pädagogik für den Rettungsdienst“ 

(Start WS 2015/2016), 

- weiterbildender Master-Studiengang „Bildungsmanagement” (Beginn ver-

schoben auf 2016), 

- weiterbildender Master-Studiengang „Intensivpädagogik“ (Start WS 

2015/2016), 

- konsekutiver Master-Studiengang „Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- 

und Jugendhilfe“ Start WS 2015/2016). 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf verfügt bislang über keine Fachberei-

che. Laut Antragsteller sollen jedoch im Laufe der kommenden Jahre Fachbe-

reiche eingerichtet werden. „Dazu muss eine Anzahl von Studiengängen er-

reicht sein, die die Etablierung studiengangübergreifender Strukturen 

notwendig und effizient erscheinen lässt“, so die Antragsteller (siehe Antrag 

3.2). 
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3 Gutachten 

3.1 Vorbemerkung 

Die Vor-Ort-Begutachtung des von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf zur 

Akkreditierung eingereichten Bachelor-Studiengangs „Soziale Arbeit“ (Voll- und 

Teilzeit) fand am 28.05.2015 an der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf in 

Düsseldorf-Kaiserswerth statt. 

Die Akkreditierungskommission hat folgende Gutachterinnen und Gutachter 

berufen: 

als Vertreter/-in der Hochschulen: 

Frau Prof. Dr. Stephanie Bohlen, Katholische Hochschule Freiburg 

Herrn Prof. Dr. Wolfram Fischer, Universität Kassel 

als Vertreterin der Berufspraxis: 

Frau Marion Ramrath, Stadt Ratingen, Jugendamt / Jugendförderung 

als Vertreter der Studierenden: 

Herrn Sven Holtkamp, CVJM Hochschule Kassel 

Gemäß den vom Akkreditierungsrat beschlossenen „Regeln für die Akkreditie-

rung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Beschluss des 

Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i. d. F. vom 20.02.2013; Drs. AR 

20/2013) besteht die Aufgabe der Gutachtenden im Akkreditierungsprozess in 

der Beurteilung des Studiengangkonzeptes und der Plausibilität der vorgesehe-

nen Umsetzung. Insbesondere geht es dabei um die Qualifikationsziele des 

Studiengangkonzeptes, die konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das 

Studiensystem, das Studiengangkonzept, die Studierbarkeit, das Prüfungssys-

tem, studiengangbezogene Kooperationen, die (personelle, sächliche und 

räumliche) Ausstattung, Transparenz und Dokumentation, die Umsetzung von 

Ergebnissen der Qualitätssicherung im Hinblick auf die Weiterentwicklung des 

Studienganges (insbesondere sind Evaluationsergebnisse und Untersuchungen 

zur studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventen-

verbleibs vorzulegen und im Rahmen der Weiterentwicklung des Studiengan-

ges zu berücksichtigen und zu dokumentieren) sowie die Umsetzung von Ge-

schlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit. Bei Studiengängen mit 

besonderem Profilanspruch sind zudem die damit verbundenen Kriterien und 

Anforderungen zu berücksichtigen und zu überprüfen. 
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Das Gutachten der Gutachtenden gliedert sich nach den vom Akkreditierungs-

rat vorgegebenen „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ gemäß 

den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i. d. F. 

vom 20.02.2013; Drs. AR 20/2013) und wird nach der Beschlussfassung 

durch die Akkreditierungskommission als Teil des Bewertungsberichts veröf-

fentlicht. 

3.2 Eckdaten zum Studiengang 

Der von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf angebotene Studiengang 

„Soziale Arbeit“ ist ein Bachelor-Studiengang, in dem insgesamt 180 Credit 

Points (CP) nach dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben wer-

den. Ein CP entspricht einem Workload von 25 Stunden. Das Studium ist als 

ein sechs Semester Regelstudienzeit umfassendes Vollzeitstudium und als ein 

sieben Semester Regelstudienzeit umfassendes Teilzeitstudium konzipiert. Der 

Gesamt-Workload beträgt 4.500 Stunden. Er gliedert sich in 1.180 Stunden 

Präsenz- bzw. Kontaktstudium, 2.522 Stunden Selbststudium und 798 Stun-

den Praktikumszeit. Der Studiengang ist in 22 Pflichtmodule und ein Wahl-

pflichtmodul unterteilt. Das Studium wird mit dem Hochschulgrad „Bachelor of 

Arts“ (B.A.) abgeschlossen. Das Studium im Bachelor-Studiengang „Soziale 

Arbeit“ kann aufnehmen, wer die allgemeine Hochschulreife, die Fachhoch-

schulreife oder eine von der zuständigen staatlichen Stelle als gleichwertig 

anerkannte Hochschulzugangsberechtigung nachweist. Zugang zum Studium 

haben auch beruflich qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ohne Hoch-

schulzugangsberechtigung gemäß Berufsbildungshochschulzugangsverordnung 

vom 8. März 2010. Hinzu kommt ein erfolgreich absolviertes Auswahlge-

spräch, bei dem neben Motivation für den Beruf und Haltung der Studienbe-

werberinnen auch die Note der Hochschulzugangsberechtigung, einschlägige 

Praxis- und Berufserfahrung sowie der Nachweis eines sozialen oder gesell-

schaftlichen Engagements als Kriterien herangezogen werden. Dem Studien-

gang stehen ab dem Wintersemester 2015/2016 insgesamt 30 Studienplätze 

(Vollzeit: 20; Teilzeit: 10) und ab dem Wintersemester 2017/2018 insgesamt 

60 Studienplätze (Vollzeit: 40; Teilzeit: 20) zur Verfügung. Die Zulassung 

erfolgt jeweils zum Wintersemester. Die erstmalige Immatrikulation von Stu-

dierenden erfolgt zum Wintersemester 2015/2016. Die Gesamtkosten für das 

Studium liegen bei 12.600,- Euro.  



Gutachten 

 
34 

3.3 Vor-Ort-Bericht der Gruppe der Gutachtenden 

Die Gutachtenden trafen sich am 27.05.2015 zu einer Vorbesprechung. Dabei 

wurden die zuvor versandten Unterlagen und die sich daraus ergebenden Fra-

gen und Probleme diskutiert. Des Weiteren wurde die am folgenden Tage 

stattfindende Vor-Ort-Begutachtung an der Hochschule strukturiert. 

Die Vor-Ort-Begutachtung am 28.05.2015 wurde nach dem vorgegebenen 

Zeitplan durchgeführt. Die Gutachtenden wurden von einem Mitarbeiter der 

Geschäftsstelle der AHPGS begleitet. 

Die Gutachtenden führten Gespräche mit der Hochschulleitung (Rektorin, stell-

vertretende Rektorin, Verwaltungsleitung, Gleichstellungs- und Akkreditie-

rungsbeauftrage, QM- und Evaluationsbeauftragte), mit hauptamtlich Lehren-

den sowie mit einer Gruppe von fünf Studierenden aus dem Bachelor-

Studiengang „Bildung und Erziehung in der Kindheit“ (Studierende aus dem zu 

akkreditierenden Studiengang standen nicht zur Verfügung, da der erstmalige 

Beginn des Studiums auf das Wintersemester 2015/2016 terminiert ist). 

Auf eine Führung durch die Institution haben die Gutachtenden verzichtet, da 

aus den vorgelegten Unterlagen hervorging, dass hinreichend gute Bedingun-

gen für die Realisierung des Studienangebotes vorhanden sind. 

Im Rahmen der Vor-Ort-Begutachtung wurden den Gutachtenden die folgen-

den weiteren Unterlagen zur Verfügung gestellt: 

- Organigramm und ein Entwurf des diakonischen Profils an der Fliedner 

Fachhochschule Düsseldorf, 

- Ergebnisrechnung Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 2015, 

- Broschüre „Beratung und Begleitung an der Fliedner Fachhochschule Düs-

seldorf“, 

- Fragebogen Lehrevaluation (neu), 

- Evaluationsergebnisse Bachelor-Studiengang „Pflegemanagement und Or-

ganisationswissen“ (WS 2014/2015), 

- Auflistung der Maßnahmen, welche die Fliedner Fachhochschule aus den 

Evaluationsergebnissen abgeleitet und umgesetzt hat. 

 

Vorbemerkungen 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ist eine Hochschule im Aufbau. Der 

Studienbetrieb an der Fachhochschule wurde zum Wintersemester 2011/2012 
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aufgenommen. Derzeit werden sieben Studiengänge angeboten. Aktuell sind 

645 Studierende an der Hochschule eingeschrieben. Geplant ist ein kontinuier-

licher Ausbau der Studienplätze. Angestrebte Zielgröße sind 1.000 Studieren-

de. Mit dem Ziel, diese Studierendenzahl zu erreichen, hat die Fachhochschule 

ihre Studienschwerpunkte, die sich bislang auf die Bereiche Gesundheit, Erzie-

hung, Bildung und Management erstrecken, in den Bereich der Sozialen Arbeit 

erweitert. Neben dem hier zur Akkreditierung anstehenden Bachelor-

Studiengang „Soziale Arbeit“ wurde ein konsekutiver Master-Studiengang mit 

der Bezeichnung „Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- und Jugendhilfe“ 

entwickelt, der im Frühjahr 2015 mit sieben Auflagen akkreditiert wurde. Bei-

de Studiengänge sollen im Wintersemester 2015/2016 starten. Obwohl keine 

systematische Marktanalyse vorgenommen wurde, konnten die Repräsentan-

ten der Fachhochschule in überzeugender Weise darlegen, dass eine ausrei-

chende Klientel für den Bachelor-Studiengang zur Verfügung steht. Eine große 

Nachfrage sei insbesondere von Bildungsaufsteigern, Menschen mit einem 

religiösen Menschenbild sowie von Personen zu erwarten, die (u.a. aufgrund 

des Numerus Clausus) an einer staatlichen Hochschule (in der Region) nicht 

aufgenommen wurden oder das Studium an einer privaten Hochschule dem an 

einer staatlichen Einrichtung vorziehen. Aus Sicht der Gutachtenden passt 

diese Erweiterung gut in das Profil der Fachhochschule, die in der Tradition der 

Kaiserswerther Diakonie wurzelt, einem der ältesten diakonischen Unterneh-

men in Deutschland. In diesem Zusammenhang weisen die Gutachtenden auch 

darauf hin, dass der gegebene christlich-diakonische Hintergrund der Fliedner 

Fachhochschule sowie ihr Anspruch an einen interreligiösen Dialog zukünftig 

stärker öffentlich sichtbar gemacht und hervorgehoben werden könnten. 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf legt Wert darauf, dass den Absolven-

tinnen und Absolventen des Bachelor-Studiengangs „Soziale Arbeit“ die staat-

liche Anerkennung gemäß den Vorgaben des Sozialberufe-

Anerkennungsgesetzes Nordrhein-Westfalen verliehen wird. Eine Vertreterin 

bzw. ein Vertreter des dafür zuständigen Ministeriums für Familie, Kinder, 

Jugend, Kultur und Sport Nordrhein-Westfalen hat aus terminlichen Gründen 

jedoch nicht an der vor-Ort-Begehung teilgenommen (Schreiben des Ministeri-

ums an die Hochschule vom 8. Mai 2015). Die endgültige Bewertung des 

Gesuchs auf staatliche Anerkennung (auf Basis der Begutachtung des Berufs-

feldpraktikums) steht noch aus und erfolgt nach der positiven Akkreditierung 

bzw. nachdem die Hochschule alle Vorgaben des Ministeriums erfüllt hat. 
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3.3.1 Qualifikationsziele 

Als Referenzrahmen bei der Entwicklung des generalistisch ausgerichteten 

Bachelor-Studiengangs „Soziale Arbeit“ dienten der „Qualifikationsrahmen für 

Soziale Arbeit“ sowie der „Qualifikationsrahmen für Deutsche Hochschulab-

schlüsse“. Studienziel im generalistischen Bachelor-Studiengang „Soziale Ar-

beit“ sind Absolventinnen und Absolventen mit einer wissenschaftlich fundier-

ten und anwendungsorientierte Qualifikation, die auf einem breiten, in 

Teilgebieten vertieften fachlichen Wissen sowie einer umfassenden Methoden- 

und Reflexionskompetenz beruht. Der erste berufsqualifizierende akademische 

Abschluss ermöglicht den Absolvierenden die Durchführung von typischen 

Aufgaben in Tätigkeitsfeldern der Sozialen Arbeit. Darüber hinaus zielt der 

generalistische Bachelor-Studiengang auf eine ethisch begründete professionel-

le Haltung, die auch eine entsprechende Persönlichkeitsentwicklung intendiert. 

Die Qualifikationsziele umfassen nach Einschätzung der Gutachtenden auch 

überfachliche Aspekte, z.B. Kommunikationsfähigkeit und Methodenaspekte. 

Sie zielen zudem auf die Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement. 

Nach Meinung der Gutachtenden ermöglicht das Studium den Absolventinnen 

und Absolventen eine qualifizierte Erwerbstätigkeit im Bereich der Sozialen 

Arbeit aufzunehmen. Dazu trägt auch die Situation auf dem Arbeitsmarkt bei, 

da Soziale Arbeit dort derzeit auf eine eher hohe Nachfrage trifft.  

Aus Sicht der Gutachtenden ist es jedoch notwendig, das professionsbezoge-

ne Profil des generalistisch angelegten Studiengangs im Modulhandbuch bzw. 

in den Modulen deutlicher herauszuarbeiten. Die diesbezügliche Überprüfung 

und die entsprechenden Überarbeitungen im Sinne einer schärferen Profilierung 

sollten von den zu berufenden Professuren mit „sozialarbeiterischem“ Back-

ground durchgeführt werden. 

Insgesamt betrachtet bewerten die Gutachtenden die Anforderungen des Krite-

riums als zum Teil erfüllt. Das professionsbezogene Profil des Studiengangs ist 

im Modulhandbuch bzw. in den Modulen deutlicher herauszuarbeiten. Das 

generalistisch angelegte Studium zielt auf eine Vermittlung der Kompetenzen, 

die für eine Berufstätigkeit in den unterschiedlichen Handlungsfeldern der So-

zialen Arbeit erforderlich sind. Die Konzeption der Module wird diesem über-

geordneten Ziel noch nicht durchgängig gerecht. Die reine Aufzählung einer 

allzu großen Bandbreite von fachlich auch heterogenen Aspekten bleibt unbe-

friedigend, da sie ohnehin kaum realisierbar sind. Sinnvoll erscheint hier min-
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destens der Hinweis einer exemplarisch notwendigen Auswahl, dem je aktuel-

len Lehrpotential und gegebenenfalls. auch aktuellen Interesse der Studieren-

den entsprechend. Werden perspektivisch Professoren und Professorinnen 

berufen, die den sozialarbeiterischen Blick verstärkt in die Studiengangent-

wicklung einbringen können, können diverse Module des Studiengangs in 

Bezug auf das übergeordnete Ziel profiliert werden, eine Chance, die wahrge-

nommen werden sollte. 

3.3.2 Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der 180 CP umfassende Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ wird in zwei 

Studienvarianten angeboten: als sechs Semester umfassendes Vollzeitstudium 

und als sieben Semester umfassendes Teilzeitstudium. Der Teilzeitstudiengang 

ist berufsbegleitend organisiert. Mit der Möglichkeit der Teilzeitvariante sollen 

neben Absolventinnen und Absolventen mit einer schulischen Hochschulzu-

gangsberechtigung auch Personen angesprochen werden, die berufstätig sind. 

Ebenso soll sogenannten Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern eine Neu-

orientierung bzw. einen Einstieg in das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit geboten 

werden. Die vorgenommene Differenzierung in zwei Studienvarianten ist aus 

Sicht der Gutachtenden nachvollziehbar.  

Beide Studienvarianten sind durchgängig modularisiert. Die Anwendung des 

European Credit Transfer Systems (ECTS) ist gegeben. Ein CP entspricht dabei 

einem Workload von 25 Stunden. Der Gesamt-Workload liegt bei 4.500 Stun-

den. Es werden insgesamt 23 Module angeboten. Alle Module des Studien-

gangs sind studiengangspezifische Module. Von einer Ausnahme abgesehen 

(Wahlpflichtmodul 19) sind alle Module als Pflichtmodule konzipiert. In der 

Vollzeitvariante werden pro Semester 30 CP vergeben. In der Teilzeitvariante 

werden in den ersten sechs Semestern jeweils insgesamt 25 CP vergeben, im 

siebten Semester sind 30 CP vorgesehen. Alle Module werden innerhalb von 

einem Semester abgeschlossen. Aus Sicht der Gutachtenden sind 30 CP, die 

im siebten Semester der Teilzeitvariante vergeben werden, nicht mit einem 

Teilzeitstudium zu vereinbaren, da dies einem Vollzeitsemester entspricht. 

Nach Auffassung der Gutachtenden entsprechen die Qualifikationsziele des 

Studiengangs bzw. der beiden Studienvarianten den im Qualifikationsrahmen 

für deutsche Hochschulabschlüsse angeführten Kriterien für die Bachelor-

Ebene. 
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Abgesehen von den unter einigen anderen Kriterien genannten Monita ent-

spricht der Studiengang (1) den Anforderungen des „Qualifikationsrahmens für 

Deutsche Hochschulabschlüsse“ vom 21.04.2005, (2) den Anforderungen der 

„Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- 

und Master-Studiengängen“ vom 10.10.2003 in der derzeit gültigen Fassung, 

(3) den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Ba-

chelor- und Master-Studiengängen sowie (4) der verbindlichen Auslegung und 

Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.  

Unter Berücksichtigung der zuvor genannten Hinweise bewerten die Gutach-

tenden das Kriterium als erfüllt. 

3.3.3 Studiengangkonzept 

Der 180 CP umfassende, generalistisch ausgerichtete Bachelor-Studiengang 

„Soziale Arbeit“ wird in zwei Studienvarianten angeboten: als sechs Semester 

umfassendes Vollzeit- und als sieben Semester umfassendes Teilzeitstudium. 

Der sechs Semester umfassende Vollzeit-Studiengang gliedert sich in sechs 

Schwerpunktbereiche, denen jeweils bestimmte Module zugeordnet werden. 

Die Schwerpunkte sind exakt auf die einzelnen Semester verteilt bzw. ent-

sprechen den einzelnen Semestern. Im Teilzeitstudium wird das 6. Semester 

als sogenanntes „Flexi-Semester“ eingeführt, um spezifische Module, die aus 

den ersten fünf Semestern ausgegliedert wurden, nachzuholen. Die Prüfungs-

leistungen werden entsprechend verlagert. In den Studiengang eingebunden 

sind zwei längere Praxisphasen (im Umfang von 18 und 12 CP), in denen Stu-

dierende erste Erfahrungen des berufspraktischen Handelns in bestimmten 

Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit erwerben und im Studium reflektieren kön-

nen. Das Studienmodell und die sechs Studienbereiche (zwei Semester Basis-

studium, drei Semester Methoden und Handlungsfelder, ein Semester Ab-

schlussstudium) sind aus Sicht der Gutachtenden nachvollziehbar, auch wenn 

von einer hohen Arbeitsbelastung der Lehrenden auszugehen (insbesondere bei 

bis zu 60 neuen Studierenden pro Jahr und Lehrveranstaltungen für Vollzeit- 

und für Teilzeitstudierende). 

Dem Studiengang stehen zum erstmaligen Studienbeginn im Wintersemester 

2015/2016 insgesamt 30 Studienplätze (Vollzeit: 20; Teilzeit: 10) zur Verfü-

gung. Ab dem Wintersemester 2017/2018 wird sich die Zahl der Studienplät-

ze auf 60 erhöhen bzw. verdoppeln (Vollzeit: 40; Teilzeit: 20). 



Gutachten 

 
39 

Aus Sicht der Gutachtenden ist das Modulhandbuch in folgenden Punkten zu 

überarbeiten bzw. zu ergänzen (siehe dazu auch die Kriterien 1.3.1 und 1.3.5): 

1. Das generalistische Profil des Studiengangs ist im Modulhandbuch bzw. in 

den Modulen deutlicher herauszuarbeiten. Die Überarbeitungen sollten von den 

zu berufenden, fachlich einschlägig ausgewiesenen Professorinnen und Profes-

soren (mit „sozialarbeiterischen“ Hintergrund) durchgeführt werden. 2. Die 

Module 22 und 23 sind in Form eines Abschlussmoduls neu zu justieren. 3. 

Der Zusammenhang zwischen dem Wahlpflichtmodul 19 und der zweiten Pra-

xisphase ist im Modulhandbuch nachvollziehbar darzulegen. 4. Die sogenann-

ten „Forschungsforen“, die bislang nicht in das Curriculum eingebunden sind, 

sind in das Curriculum einzuarbeiten. 5. Die Inhalte der Module sollten dahin-

gehend überprüft werden, ob das jeweils vorgesehene „Programm“ innerhalb 

des jeweils in den Modulen vorgesehenen Workloads realisierbar ist. Nicht 

zuletzt auch auf Wunsch der Studierenden wird empfohlen, dass im Curricu-

lum modulare Wahlmöglichkeiten geschaffen werden. Das überarbeitete Mo-

dulhandbuch ist vorzulegen. 

Die im Studiengang bzw. im Modulhandbuch vorgesehenen Lehr- und Lern-

formen sind aus Sicht der Gutachtenden angemessen.  

Eine Praktikumsordnung, in der die Anforderungen an die Praxiseinrichtungen 

und die Praxisanleiterinnen bzw. -anleiter definiert sind, existiert bislang nicht. 

Diese ist aus Sicht der Gutachtenden und im Kontext der staatlichen Anerken-

nung jedoch unabdingbar notwendig. Deshalb ist eine Praktikumsordnung zu 

erstellen und vorzulegen, in der die Kriterien und die Anforderungen an die 

Praxiseinrichtungen und die Praxisanleiterinnen bzw. -anleiter eindeutig und 

transparent definiert sind. 

Mobilitätsfenster sind im Studiengang vorhanden, da alle Module innerhalb 

eines Semesters abgeschlossen werden.  

Die Anrechnung von Leistungen, die an anderen inländischen und ausländi-

schen Hochschulen oder Studiengängen erworben wurden, ist gemäß der 

Lissabon-Konvention in der Prüfungsordnung geregelt (§ 20 Prüfungsordnung). 

Im Vollzeit- und Teilzeitstudium findet eine mögliche Anrechnung außerhoch-

schulisch erworbener Kompetenzen in Form einer Einzelfallprüfung statt. Nähe-

res dazu regelt das Verfahren zur Anerkennung von Leistungen an der Fliedner 

Fachhochschule. Die Möglichkeit der Anrechnung ist bislang jedoch nicht in 
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der Prüfungsordnung geregelt. Entsprechend ist aus Sicht der Gutachtenden in 

der Prüfungsordnung eine Regelung zu verankern, gemäß der eine individuelle 

Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen entsprechend den 

dafür relevanten Anrechnungsbeschlüssen der KMK prinzipiell möglich ist (mit 

Verweis auf das Verfahren der Anerkennung). 

Regelungen zum Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung sind in § 

10 der Prüfungsordnung verankert. 

Folgende Wünsche haben die Studierenden im Rahmen der entsprechenden 

Nachfragen der Gutachtenden formuliert: die Etablierung einer studentischen 

Kultur auf den Campus, die Einrichtung eines studiengangübergreifenden 

Sportangebots, die Einrichtung von Tutorien sowie eine auch perspektivisch 

ausreichende Anzahl an Räumlichkeiten für studentische Aktivitäten und Lern-

gruppen. Diese Wünsche sind für die Gutachtenden nachvollziehbar. 

Die Gutachtenden bewerten die Anforderungen des Kriteriums als zum Teil 

erfüllt (siehe dazu auch die Kriterien 1.3.1 und 1.3.5): Insgesamt betrachtet 

ist zum einen das Modulhandbuch in folgenden Punkten zu überarbeiten bzw. 

zu ergänzen: 1. Das professionsbezogen-generalistische Profil des Studien-

gangs ist im Modulhandbuch bzw. in den Modulen deutlicher herauszuarbei-

ten. Die Überarbeitungen sollten von den zu berufenden, fachlich einschlägig 

ausgewiesenen Professorinnen und Professoren (mit „sozialarbeiterischem“ 

Hintergrund) durchgeführt werden. 2. Die Module 22 und 23 sind in Form 

eines Abschlussmoduls neu zu justieren. 3. Der Zusammenhang zwischen dem 

Wahlpflichtmodul 19 und der zweiten Praxisphase ist im Modulhandbuch 

nachvollziehbar darzulegen. 4. Die Forschungsforen sind in das Curriculum 

einzuarbeiten. 5. Die Inhalte der Module sollten dahingehend überprüft wer-

den, ob das jeweils vorgesehene „Programm“ innerhalb des Workloads reali-

sierbar ist. Zum anderen ist eine Praktikumsordnung zu erstellen und vorzule-

gen, in der die Kriterien und die Anforderungen an die Praxiseinrichtungen und 

die Praxisanleiterinnen bzw. -anleiter definiert sind. Schließlich ist in der Prü-

fungsordnung eine Regelung zu verankern, gemäß der eine individuelle An-

rechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen entsprechend den 

dafür relevanten Anrechnungsbeschlüssen der KMK prinzipiell möglich ist (mit 

Verweis auf das Verfahren der Anerkennung). 
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3.3.4 Studierbarkeit 

Die Vorlesungszeiten in der Vollzeitvariante des Bachelor-Studiengangs „Sozia-

le Arbeit“ liegen auf den Wochentagen Montag, Dienstag, Donnerstag und 

Freitag, die Vorlesungszeiten in der Teilzeitvariante liegen auf den Wochenta-

gen Freitag, Samstag und Montag. Daraus ergeben sich bezogen auf den die 

beiden Studienvarianten am Montag und am Freitag Möglichkeiten eines ge-

meinsamen Studiums, die auch genutzt werden. Die Vorlesungszeit in den 

Sommer‐ und Wintersemestern umfasst jeweils 16 Wochen. Sie wird im drit-

ten und fünften Semester, in denen Praxisphasen in den Studienverlauf inte-

griert sind, auf acht bzw. elf bis zwölf Wochen verkürzt. Die Studierbarkeit der 

Vollzeitvariante des Bachelor-Studiengangs „Soziale Arbeit“ ist aus Sicht der 

Gutachtenden sicher gestellt. Für die sieben semestrige Teilzeitvariante ist in 

der Prüfungsordnung zu regeln, dass der Studiengang nur studierbar ist, wenn 

die Berufstätigkeit auf ca. 30% bis 50% der Normalarbeitszeit reduziert wird. 

Die genehmigte Prüfungsordnung ist einer Rechtsprüfung zu unterziehen und 

einzureichen. Unter den Bedingungen einer eingeschränkten Berufstätigkeit 

(tendenziell werden eher 30% empfohlen) ist die studentische Arbeitsbelas-

tung (insbesondere im Selbststudium) gemäß dem vorliegenden Studienplan 

nachvollziehbar. Alternativ denkbar ist auch eine Verlängerung der Studienzeit 

auf acht Semester. 

Im Rahmen der Immatrikulation (§ 4 Prüfungsordnung) ist es aus Sicht der 

Gutachtenden notwendig, das Auswahlverfahren zu konkretisieren und zu 

beschreiben. In § 4 der Prüfungsordnung ist zwar von einem Auswahlverfah-

ren die Rede, das konkrete Vorgehen ist allerdings nicht beschrieben. 

Bezogen auf die Organisation der Praktika und im Hinblick auf die Kommunika-

tion mit Praxiseinrichtungen wird von den Gutachtenden im Sinne der Studie-

renden (und wesentlich auch zur Entlastung der Lehrenden) empfohlen, per-

spektivisch ein Praxisamt einzurichten. 

Allen Modulen ist eine modulverantwortliche Person zugeordnet. Das ECTS-

System wird angewendet. 

Die Prüfungsdichte und die Prüfungsorganisation sind angemessen (siehe Kri-

terium 5). 
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Die Betreuung der Studierenden sowie die fachliche und überfachliche Studi-

enberatung durch die Lehrenden (Professoren/-innen, wissenschaftliche Mitar-

beiter/-innen) sind aus Sicht der Gutachtenden gegeben. 

Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt. 

Die Gutachtenden bewerten die Anforderungen des Kriteriums als zum Teil 

erfüllt (siehe auch Kriterium 1.3.10). Zum einen ist das Auswahlverfahren zu 

konkretisieren und zu beschreiben, zum anderen ist bezogen auf die sieben 

semestrige Teilzeitvariante in der Prüfungsordnung zu regeln, dass der Studi-

engang nur studierbar ist, wenn die Berufstätigkeit auf ca. 30% bis 50% der 

Normalarbeitszeit reduziert wird. Die genehmigte Prüfungsordnung ist einer 

Rechtsprüfung zu unterziehen und einzureichen. 

3.3.5 Prüfungssystem 

Der Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ untergliedert sich in 23 Module. 

Die im Studiengang bzw. in den Modulen vorgesehenen Modulprüfungen die-

nen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. 

Insgesamt sind im Studiengang neun studienbegleitende Modulprüfungen (Ein-

zelleistungen benotet; inkl. Bachelorarbeit), drei nicht benotete Prüfungsleis-

tungen sowie elf Leistungsnachweise in Form der „aktiven Teilnahme“ zu 

erbringen. Das Abschlussmodul umfasst die Bachelor-Arbeit im Umfang von 

12 CP (Modul 23) und ein Modul „Kolloquium“ im Umfang von 8 CP (Modul 

22). Das Modul Kolloquium beinhaltet die aktive Teilnahme (3 ECTS) an der 

Begleitveranstaltung zur Bachelorthesis sowie weitere fünf ECTS, die im Rah-

men der unbenoteten mündlichen Prüfung (Präsentation der These und an-

schließendes Fachgespräch) erworben werden. Aus Sicht der Gutachtenden 

sind die Module 22 und 23 in Form eines Abschlussmoduls neu zu justieren, 

wobei auf ein angemessenes Verhältnis von Zeiten für die Prüfungsvorberei-

tung und die Begleitveranstaltung zur Bachelor-Thesis zu sorgen ist. 

Die Prüfungsleistungen werden in der Regel studienbegleitend und außerhalb 

der Vorlesungszeiten, aber innerhalb des jeweiligen Studienhalbjahres er-

bracht. Nicht bestandene Prüfungsleistungen können zweimal wiederholt wer-

den. Aus Sicht der Gutachtenden ist im Studiengang eine adäquate und belas-

tungsangemessene Prüfungsdichte und Prüfungsorganisation sicher gestellt. 

Regelungen zum Nachteilsausgleich von Studierenden mit Behinderung und 

chronischer Krankheit hinsichtlich zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium 



Gutachten 

 
43 

finden sich in § 10 der Prüfungsordnung. Die Nachteilsausgleichsregelungen 

für Studierende mit Behinderung beziehen sich auch auf die Zulassung. Eine 

entsprechende Regelung findet sich in der Prüfungsordnung. Dies wird von 

den Gutachtenden positiv zur Kenntnis genommen. 

Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen (siehe dazu auch 

Kriterium 1.3.4). 

Die Gutachtenden bewerten die Anforderungen des Kriteriums als zum Teil 

erfüllt. Die Module 22 und 23 sind in Form eines Abschlussmoduls neu zu 

justieren, wobei für ein angemessenes Verhältnis von Zeiten für die Prüfungs-

vorbereitung und die Begleitveranstaltung zur Bachelor-Thesis zu sorgen ist. 

3.3.6 Studiengangbezogene Kooperationen 

Der Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ (Voll- und Teilzeit) wird in alleiniger 

Verantwortung der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf angeboten. Er fällt 

somit nicht unter das Kriterium. 

3.3.7 Ausstattung 

Dem von der Fliedner Fachhochschule vorgelegten Antrag auf Akkreditierung 

des Bachelor-Studiengangs „Soziale Arbeit“ ist eine förmliche Erklärung der 

Hochschulleitung über die Sicherung der räumlichen, apparativen und sächli-

chen Ausstattung beigefügt. 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf hat zum Wintersemester 2012/2013 

ein barrierefrei zugängliches, denkmalgeschütztes Gebäude auf dem Diakonie-

gelände Kaiserswerth bezogen. Das Gebäude wurde für die Zwecke der Fach-

hochschule umfangreich renoviert und modernisiert. Zum Wintersemester 

2013/2014 konnte zudem ein moderner Anbau mit knapp 800 Quadratmeter 

Nutzfläche eröffnet werden, in dem u.a. Hörsäle, Seminarräume und eine Bib-

liothek untergebracht sind. Damit steht der Fachhochschule derzeit eine Ge-

samtfläche von insgesamt ca. 2.600 Quadratmetern zur Verfügung. 

Für den Studiengang und die Studierenden steht in den Gebäuden der Fliedner 

Fachhochschule eine ausreichende Anzahl an medial gut ausgestatteten Räu-

men zur Verfügung. Das Fachhochschulgebäude ist mit WLAN ausgestattet. 

Per WLAN besteht auch Zugriff auf die E-Learning-Plattform „Moodle“, die den 

Lehrenden und den Studierenden der Fliedner Fachhochschule seit dem Som-

mersemester 2014 zur Verfügung steht. Aus Sicht der Gutachtenden sollte die 
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Lernplattform im Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ insbesondere auch für 

die Strukturierung der umfänglichen Selbstlernzeiten genutzt werden.  

Seit dem Wintersemester 2013/2014 steht der Fachhochschule eine neue 

Bibliothek mit einem Medienbestand von derzeit rund 1.000 Fachtiteln zur 

Verfügung. Die Leitung hat eine Bibliothekarin übernommen. Der Bibliothek 

stehen jährliche Finanzmittel in Höhe von 17.500 Euro für die Neuanschaffung 

von nationaler und internationaler Fachliteratur, für die Vorhaltung von 29 

Print- und 11 Online-Fachzeitschriften sowie für acht Zugänge zu Datenbanken 

zur Verfügung. Diese Angaben beziehen sich auf die sieben laufenden und die 

vier in den kommenden beiden Jahren startenden Studiengänge der Fachhoch-

schule. 

Der Buchbestand in Bereich der Sozialen Arbeit befindet sich im Aufbau. Der-

zeit stehen den Studierenden ca. 250 Bücher und acht Zeitschriften zur Verfü-

gung. Der weitere Erwerb von Büchern und Zeitschriften wird von den Lehren-

den im Studiengang bestimmt. Das Budget für Neuanschaffungen von 

Zeitschriften, Monographien und anderen Bänden zur Sozialen Arbeit beträgt 

im Jahr 2015 ca. 7000,- Euro. Hinzu kommen weitere 3000,- Euro für den 

generalistischen Bachelorbereich. Einige wenige Datenbanken der Sozialen 

Arbeit mit Literaturrecherchemöglichkeiten und Informationen zum Berufsfeld 

sind im Netz zugänglich. Entsprechend wird von den Gutachtenden empfohlen, 

den Zugang zu relevanten Datenbanken sicherzustellen und die Präsenzbiblio-

thek im Bereich der Sozialen Arbeit auszubauen. Darüber hinaus sollte Sorge 

dafür getragen werden, dass die Bibliothek den Studierenden auch an den 

Wochenenden mit Präsenzphasen mit ausreichenden Öffnungszeiten zur Ver-

fügung steht. Angesichts des überschaubaren Buch- und Zeitschriftenbestands 

wird von den Gutachtenden begrüßt, dass den Studierenden der Fliedner 

Fachhochschule Düsseldorf ein kostenfreier Zugang zur Landes- und Universi-

tätsbibliothek Düsseldorf zur Verfügung gestellt wird. Eine Online-Nutzung 

dieser Bibliothek von zu Hause aus ist für die Studierenden allerdings nicht 

möglich. Entsprechend wird der Fliedner Fachhochschule empfohlen, den Auf-

bau der Bibliothek im Bereich der Sozialen Arbeit zügig auf- und auszubauen. 

Aus Sicht der Gutachtenden ist die Durchführung des Studiengangs hinsicht-

lich der qualitativen und quantitativen sächlichen, räumlichen und auch media-

len Ausstattung gewährleistet. 
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Laut Vorgabe des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und 

Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen müssen mindestens 51 Prozent 

der Lehre in einem Studiengang von hauptberuflich Lehrenden mit den Einstel-

lungsvoraussetzungen eines Professors oder einer Professorin erbracht wer-

den. Die Fachhochschule wird diese Vorgaben des Landeshochschulgesetzes 

auch im vorliegenden Studiengang umsetzen, so die Auskunft des Rektorats.  

Der Gesamtumfang der Lehre im Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ liegt 

bei 126 SWS. Im Studiengang wird eine Betreuungs-Relation von hauptamtlich 

Lehrenden und Studierenden von 1:60 angestrebt. Aus Sicht der Gutachten-

den ist damit zu erwarten, dass die hauptamtlich Lehrenden wahrscheinlich 

mit einer enormen Arbeitsbelastung konfrontiert werden (z.B. im Hinblick auf 

Prüfungen), ein Aspekt, der auch im Hinblick auf den Personalaufwuchs be-

dacht sein will. Eine vollständige Liste der Professoren und Professorinnen, die 

im vorliegenden Studiengang eingebunden sind bzw. eingebunden werden 

sollen, liegt zumindest im Hinblick auf die vorgesehenen Denominationen vor 

(namentlich bekannt sind bislang die Professuren, die aus anderen Studien-

gängen der Fachhochschule in die Lehre in der Sozialen Arbeit eingebunden 

werden sollen). Die Gutachtenden gehen davon aus, dass die Hochschule den 

vorgelegten Aufwuchsplan konsequent umsetzt. Der Aufbau ist wie folgt ge-

plant: WS 2015/2016: 0,5 VZ, WS 2016/2017: 1,0 VZ, WS 2017/2018: 2,0 

VZ, WS 2018/2019, 3,0 VZ. Bei Vollauslastung werden dem Bachelor-

Studiengang „Soziale Arbeit“ insgesamt 3.0 VZ Professorinnen und Professo-

ren und dem konsekutiven Master-Studiengang „Soziale Arbeit – Schwerpunkt 

Kinder- und Jugendhilfe“ 1,5 VZ Professorinnen und Professoren zur Verfü-

gung stehen.  

Aus Sicht der Gutachtenden sollte der Ausbau des die beiden Bereiche Ge-

sundheit und Frühe Bildung ergänzenden Bereichs der Sozialen Arbeit im Hin-

blick auf das generalistische Profil der Sozialen Arbeit auch auf der Ebene des 

Lehrpersonals vorangetrieben werden. Wesentlich dazu beitragen können die 

neu zu berufenden Professorinnen und Professoren, die insbesondere durch 

einen sozialarbeiterischen Bildungs- und Erfahrungshintergrund gekennzeichnet 

sein sollten (sie sollten nicht nur aus dem Feld der Pädagogik entstammen). 

Das professorale Team sollte dabei das breite Spektrum der Sozialen Arbeit im 

Sinne des generalistischen Anspruchs abdecken. In den Studiengang einge-

bunden wird auch die im Ausschreibeprozess befindliche Stiftungsprofessur 

„Ethik“ (0,5 VZ), die im Umfang von 3-6 SWS pro Semester im Studiengang 
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lehren wird. Die Besetzung der beiden 0,5-Professuren „Theorie und Metho-

den“ sowie „Kinder- und Jugendhilfe“ zum 01.10.2015 ist anzuzeigen. 

Im Sinne und auf Wunsch der Studierenden sollten Tutorien eingerichtet wer-

den. Diese sollten aus Sicht der Gutachtenden auch curricular verankert wer-

den. 

Laut Hochschulleitung gibt es an der Fliedner Fachhochschule bislang keine 

Möglichkeiten einer Weiterqualifikation im Bereich der Hochschuldidaktik. Sie 

sind jedoch perspektivisch vorgesehen. Derzeit wird das Lehrpersonal von 

Seiten der Fachhochschule im Hinblick auf Weiterqualifizierungsmaßnahmen 

dahingehend beraten, an welchen Hochschulen in der Region didaktische 

Schulungsmaßnahmen angeboten werden. Aus Sicht der Gutachtenden sollten 

sich die Lehrenden in der Übergangsphase an anderen Hochschulen didaktisch 

weiterqualifizieren. 

Seitens der Studierenden wurden die Gutachtenden darauf hingewiesen, dass 

die Lehrbeauftragten oft nicht in die Lernplattform „Moodle“ eingearbeitet 

sind. Entsprechend wird der Fachhochschule empfohlen, dafür Sorge zu tra-

gen, dass Lehrbeauftragten Möglichkeiten geboten werden, diese Kompetenz 

vor Beginn des Lehrauftrags zu erwerben.  

Insgesamt betrachtet sind die Anforderungen des Kriteriums bislang nur zum 

Teil erfüllt. Die Besetzung der beiden 0,5-Professuren „Theorie und Methoden“ 

sowie „Kinder- und Jugendhilfe“ zum 01.10.2015 ist vor Studienbeginn anzu-

zeigen. 

3.3.8 Transparenz und Dokumentation 

Informationen zum Studiengang (Studiengangkonzept, Studiengangprofil, Stu-

dienganginhalte), zu den Zugangs- bzw. Studienvoraussetzungen, zur Studien-

organisation, zu den beruflichen Perspektiven sowie zur Beratung und Betreu-

ung der Studierenden werden vor Beginn des Studiengangs im Wintersemester 

2015/2016 auf der Homepage der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf veröf-

fentlicht. 

Nachteilsausgleichregelungen für Studierende mit Behinderungen sind doku-

mentiert und ebenfalls veröffentlicht. 

Damit sind aus Sicht der Gutachtenden Transparenz und Dokumentation dem 

Kriterium entsprechend sichergestellt. 
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3.3.9 Qualitätssicherung und Weiterentwicklung 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ist eine junge, regionale Fachhoch-

schule, die ihren Studienbetrieb im Wintersemester 2011/2012 aufgenommen 

hat. Orientiert an ihrem Leitbild erarbeitet die Fliedner Fachhochschule derzeit 

ein Qualitätsmanagementsystem, das sich auf Lehre, Forschung, Verwaltung 

und Leitung bezieht. Hierfür wurde eine Arbeitsgruppe Qualitätsmanagement 

implementiert, deren ständige Mitglieder aus der Projektleitung Qualitätsma-

nagement, der Verwaltungsleitung und einem Mitglied aus der Professoren-

schaft bestehen. Die Gesamtverantwortung für Qualitätspolitik, Qualitätsstra-

tegie, Qualitätsmanagement und Qualitätsentwicklung obliegt dem Rektorat. 

Die Qualitätsmanagementbeauftrage erarbeitet derzeit in Kooperation mit der 

genannten Arbeitsgruppe ein Qualitätsmanagement‐Handbuch, das im Sep-

tember 2015 fertiggestellt sein soll. Der Aufbau und die Verstetigung syste-

matischer Verfahren der Qualitätssicherung sowie die Erarbeitung und Erstel-

lung eines Qualitätsmanagementhandbuches werden von den Gutachtenden 

positiv registriert. Das Qualitätsmanagement-Handbuch ist nach der Fertigstel-

lung einzureichen. Die Stelle der Qualitätsmanagementbeauftragten, die für 

den Bereich der Evaluation verantwortlich ist, wird zum 01.10.2015 von einer 

bislang 0,4 Vollzeitstelle auf eine 0,8 Vollzeitstelle ausgebaut. Diese Auswei-

tung der Arbeitszeit wird von den Gutachtenden mit Blick auf den Ausbau der 

Fachhochschule sowie die wachsende Zahl an Studierenden (derzeit ca. 650) 

als notwendig erachtet.  

Die Fliedner Fachhochschule verfügt über eine Evaluationsordnung, in der die 

Evaluation von Lehre und Studium geregelt ist. Die Evaluationsordnung ist am 

15.03.2015 in Kraft getreten. Zur internen Evaluation gehören Erstsemester-

befragungen, die Lehrevaluation nach Modulabschluss, die Evaluation der 

Praxissemester und der Praktika sowie die Evaluation der Prüfungen. Die Eva-

luation erfolgt regelmäßig nach einem festgelegten Turnus. Eingesetzt werden 

standardisierte Instrumente und Verfahren. Evaluationsergebnisse werden in 

den Lehrveranstaltungen mit den Studierenden besprochen. Die Rückmeldun-

gen aus der Lehrveranstaltungsevaluation werden bei der Weiterentwicklung 

der Studiengänge sowie beim Auf- und Ausbau der Module berücksichtigt. Die 

Evaluationsordnung ist aus Sicht der Gutachtenden im Hinblick auf die Dimen-

sionen Absolventenbefragungen, Verbleibstudien und Workload-Erhebungen zu 

erweitern bzw. zu ergänzen (ebenfalls mit Angaben zu Zeiten, Turnus etc.). 

Die überarbeitete Evaluationsordnung ist einzureichen. 
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Die fünf befragten Studierenden aus dem Bachelor-Studiengang „Bildung und 

Erziehung in der Kindheit“ loben die „familiäre Atmosphäre“ an der Fachhoch-

schule, die gute Betreuung durch die Lehrenden sowie den engen und persön-

lichen Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden.  

Die Beratungs- und Begleitungsangebote der Fachhochschule sind in einer 

Broschüre zusammengestellt („Beratung und Begleitung an der Fliedner Fach-

hochschule Düsseldorf“). Dies wird von den Gutachtenden positiv zur Kenntnis 

genommen. 

Die Studierenden sind in die Gremien der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 

eingebunden (Ausnahme Zulassungs- und Prüfungsausschuss). Aus Sicht der 

Gutachtenden sollte die Einbindung der Studierenden in die Gremien der Fach-

hochschule auch auf den Zulassungs- und Prüfungsausschuss erweitert wer-

den. 

Insgesamt betrachtet sind die Anforderungen des Kriteriums bislang nur zum 

Teil erfüllt. Aus Sicht der Gutachtenden ist die Etablierung des Qualitätsmana-

gements an der Fachhochschule zwar auf einem guten Weg. Gleichwohl sollte 

das Qualitätsmanagement-Handbuch fertiggestellt und bei der Agentur einge-

reicht werden. Zudem ist die Evaluationsordnung im Hinblick auf die Dimensi-

onen Absolventenbefragungen, Verbleibstudien und Workload-Erhebungen zu 

erweitern bzw. zu ergänzen (ebenfalls mit Angaben zu Zeiten, Turnus etc.). 

Die überarbeitete Evaluationsordnung ist der Agentur vorzulegen. 

3.3.10 Studiengänge mit besonderem Profilanspruch 

Der von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ab dem Wintersemester 

2015/2016 angebotene und hier zur Erstakkreditierung vorliegende Bachelor-

Studiengang „Soziale Arbeit“ wird als ein sechs Semester umfassendes Voll-

zeitstudium und als ein sieben Semester umfassendes, berufsbegleitend konzi-

piertes Teilzeitstudium angeboten. Insgesamt werden 180 Credit Points (CP) 

nach dem European Credit Transfer System (ECTS) vergeben. 

Die Vollzeitvariante des Studiums fällt nicht unter das Kriterium. Bezogen auf 

die sieben semestrige Teilzeitvariante empfiehlt die Fachhochschule ihren Stu-

dierenden eine Reduzierung der Berufstätigkeit auf ca. 30% bis 50% der Nor-

malarbeitszeit. Laut den Repräsentanten der Fachhochschule wird dies nach 

der Akkreditierung in der Prüfungsordnung wie folgt geregelt: Um den umfang-

reichen Vereinbarkeitsanforderungen des berufsbegleitenden Studiums gerecht 
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zu werden, ist eine Arbeitszeitreduktion im Teilzeitstudium auf bis zu 30 bis 

maximal 50 Prozent einer Vollzeittätigkeit geboten. Bezüglich der Berechnung 

von Erwerbsarbeit und studentischem Workload im letzten Studiensemester 

(30 CP) hat die Fachhochschule ihre Berechnungsgrundlage noch einmal über-

dacht. Sie geht davon aus, dass für das letzte Semester 24 Arbeits- bzw. 

Studienwochen zur Verfügung stehen (bei 52 Arbeitswochen im Jahr abzüg-

lich vier Wochen Urlaub). 30 CP für das Studium entsprechen einem Workload 

von 750 Stunden verteilt auf 24 Wochen. Das sind 31 Stunden pro Woche für 

das Studium. Wird eine halbe Stelle von 19 Stunden pro Woche gleichzeitig 

wahrgenommen, steigt die Belastung durch Beruf und Studium auf 50 Stun-

den pro Woche. Da diese Belastung als einmalig und vorübergehend anzuse-

hen ist, halten die Verantwortlichen der Fachhochschule sie für vertretbar. Die 

Gutachtenden teilen diese Einschätzung nicht bzw. nur bedingt, da die Studie-

renden erfahrungsgemäß häufig mehr als fünfzig Prozent der Normalarbeitszeit 

berufstätig sind. Aus ihrer Sicht sollte bezogen auf das Teilzeitstudium sicher-

gestellt werden, dass der faktische Workload im Selbststudium im Kontext der 

Berufstätigkeit der Studierenden regelmäßig geprüft wird. Ggf. muss die Dauer 

des Teilzeitstudiums entsprechend verlängert werden. Die Reduzierung der 

Berufstätigkeit auf ca. 30 bis 50 Prozent der Normalarbeitszeit ist aus Sicht 

der Gutachtenden eine Mindestvoraussetzung für die Studierbarkeit der Teil-

zeitvariante.  

Die mit dem Kriterium verbundenen Anforderungen sind aus Sicht der Gutach-

tenden zum Teil erfüllt. Für die sieben semestrige Teilzeitvariante ist zu regeln, 

dass der Studiengang nur studierbar ist, wenn die Berufstätigkeit auf ca. 30% 

bis 50% der Normalarbeitszeit reduziert wird. Die genehmigte Prüfungsord-

nung ist einer Rechtsprüfung zu unterziehen und einzureichen. 

3.3.11 Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf verfügt seit 2011 über ein Gleichstel-

lungs- und Diversity-Konzept und seit 2012 über ein Leitbild für die Fachhoch-

schule. Im Leitbild werden insbesondere die Anwendungsorientierung in der 

Erkenntnis- und Vermittlungsperspektive der Studiengänge sowie die ange-

strebte wissenschaftliche Fundierung der noch jungen Studienangebote be-

tont. Im Gleichstellungs- und Diversity-Konzept verpflichtet sich die Fliedner 

Fachhochschule darauf, ihre Praxis der Gleichstellung von Männern und Frauen 

und von Menschen mit Behinderung auf allen Ebenen weiterzuentwickeln. Die 
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Fliedner Fachhochschule Düsseldorf strebt in ihren Studiengängen eine ange-

messene Repräsentanz beider Geschlechter an. Gleichwohl sind Männer so-

wohl auf der Ebene der Lehrenden als auch auf der Ebene der Studierenden 

unterrepräsentiert. Die Gutachtenden empfehlen der Fachhochschule das Gen-

der- und Diversity-Konzept zu aktualisieren. 

Darüber hinaus ist die Fachhochschule bestrebt, Studierenden mit Behinderung 

oder chronischer Krankheit eine möglichst ungehinderte Teilhabe am Hoch-

schulleben zu ermöglichen. Eine Gleichstellungsbeauftragte und eine Behinder-

tenbeauftragte sind institutionalisiert. Für Probleme und Fragen von Studien-

bewerbern oder Studierenden mit Behinderung oder chronischer Krankheit 

stehen neben den Professoren auch Mitarbeitende aus der Verwaltung als 

Ansprechpartner zur Verfügung. Dies gilt auch für Studierende mit Migrations-

hintergrund und Muslime, die sich laut Auskunft der Hochschulleitung ver-

mehrt in die Studiengänge der Fachhochschule einschreiben. 

Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind in der 

Prüfungsordnung (§ 10) verankert. Die Nachteilsausgleichsregelungen für 

Studierende mit Behinderung beziehen sich auch auf die Zulassung. Eine ent-

sprechende Regelung findet sich in § 4 Abs. 6 der Prüfungsordnung.  

Zum Wintersemester 2012/2013 hat die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 

ein neu renoviertes Gebäude auf dem Gelände der Kaiserswerther Diakonie 

bezogen. Das historische Gebäude wurde für die Zwecke der Fachhochschule 

umfangreich modernisiert. Es ist behindertengerecht ausgestattet und weitge-

hend barrierefrei zugänglich. 

Aus Sicht der Gutachtenden werden die Konzepte der Fachhochschule zur 

Geschlechtergerechtigkeit und zur Förderung der Chancengleichheit von Stu-

dierenden in besonderen Lebenslagen im zu akkreditierenden Studiengang 

umgesetzt. Die Gutachtenden bewerten die Anforderungen des Kriteriums als 

erfüllt. 

3.4 Zusammenfassende Bewertung 

Die Vor-Ort-Begehung fand aus Sicht der Gutachtenden in einer vertrauensvol-

len Atmosphäre statt. Die Gespräche vor Ort waren sachlich, offen, konstruk-

tiv und von einem wertschätzenden Umgang geprägt. 
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Positiv konstatiert wurde von den Gutachtenden, dass die Fachhochschule 

Anregungen, die im Rahmen der vor-Ort-Begehung bzw. der Akkreditierung 

des konsekutiven Master-Studiengangs „Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- 

und Jugendhilfe“ im November 2014 ausgesprochen wurden, positiv aufge-

griffen und konstruktiv umgesetzt hat. 

Die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf ist eine Hochschule im Aufbau. Der 

Studienbetrieb an der Fachhochschule wurde zum Wintersemester 2011/2012 

aufgenommen. Derzeit sind 645 Studierende an der Hochschule eingeschrie-

ben. Geplant ist ein kontinuierlicher Ausbau der Studienplätze. Angestrebte 

Zielgröße sind 1.000 Studierende. Mit dem Ziel, diese Studierendenzahl zu 

erreichen, hat die Fachhochschule ihre Studienschwerpunkte, die sich bislang 

auf die Bereiche Gesundheit, Erziehung, Bildung und Management erstrecken, 

in den Bereich der Sozialen Arbeit erweitert. Neben dem hier zur Akkreditie-

rung anstehenden Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ wurde ein konsekuti-

ver Master-Studiengang mit der Bezeichnung „Soziale Arbeit – Schwerpunkt 

Kinder- und Jugendhilfe“ entwickelt, der im Frühjahr 2015 akkreditiert wurde. 

Beide Studiengänge sollen im Wintersemester 2015/2016 starten. Obwohl 

keine systematische Marktanalyse vorgenommen wurde, konnten die Reprä-

sentanten der Fachhochschule in überzeugender Weise darlegen, dass eine 

ausreichende Klientel für den Bachelor-Studiengang zur Verfügung steht. Eine 

große Nachfrage sei insbesondere von Bildungsaufsteigern, Muslimen, Men-

schen mit einem religiösen Menschenbild sowie von Personen zu erwarten, 

deren Abiturnote nicht ausreicht, um den Numerus Clausus in den Studien-

gängen der Sozialen Arbeit an anderen Hochschulen in der Region zu beste-

hen. Aus Sicht der Gutachtenden passt diese Erweiterung gut in das Profil der 

Fachhochschule, die in der Tradition der Kaiserswerther Diakonie wurzelt, 

einem der ältesten diakonischen Unternehmen in Deutschland. 

Auch im Hinblick auf ihre Finanzierung befindet sich die Fachhochschule auf 

einem guten Weg. Ab 2015 wird die Fachhochschule kostendeckend betrie-

ben, so die Auskunft vor Ort (der Träger erwartet, dass die Fachhochschule 

fünf Jahre nach ihrer Inbetriebnahme kostendeckend arbeitet). 

Hervorzuheben ist auch die gute Betreuungssituation für die Studierenden und 

die (noch ausbaufähige) Kommunikation mit den Studierenden. Die Beratungs- 

und Begleitungsangebote der Fachhochschule sind in einer Broschüre zusam-

mengestellt („Beratung und Begleitung an der Fliedner Fachhochschule Düs-
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seldorf“). Auch von den Studierenden wird auf den engen und persönlichen 

Kontakt zwischen Studierenden und Lehrenden und auf die kleinen Gruppen 

verwiesen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass die Studierenden in die Gremien 

der Hochschule eingebunden sind (Ausnahme Zulassungs- und Prüfungsaus-

schuss). 

Die Gutachtenden gehen davon aus, dass die Hochschule den vorgelegten 

Aufwuchsplan konsequent umsetzt (bei Vollauslastung werden 3.0 VZ Profes-

suren für den Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ und 1,5 VZ Professuren 

für den Master-Studiengang „Soziale Arbeit – Schwerpunkt Kinder- und Ju-

gendhilfe“ zur Verfügung stehen). 

Zusammenfassend kommen die Gutachtenden zu dem Ergebnis, der Akkredi-

tierungskommission der AHPGS die Akkreditierung des Bachelor-Studiengangs 

„Soziale Arbeit“ zu empfehlen. 

Zur Erfüllung der „Kriterien für die Akkreditierung von Studiengängen“ gemäß 

den „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemak-

kreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 08.12.2009 i. d. F. 

vom 20.02.2013; Drs. AR 20/2013) sind aus Sicht der Gutachtenden folgen-

de Auflagen notwendig: 

- Für die sieben semestrige Teilzeitvariante ist zu regeln, dass der Studien-

gang nur studierbar ist, wenn die Berufstätigkeit auf ca. 30% bis 50% der 

Normalarbeitszeit reduziert wird. Die genehmigte Prüfungsordnung ist einer 

Rechtsprüfung zu unterziehen und einzureichen. 

- Das Modulhandbuch ist in folgenden Punkten zu überarbeiten bzw. zu er-

gänzen: 1. Das professionsbezogene Profil des Studiengangs und seine ge-

neralistische Konzeption sind im Modulhandbuch bzw. in den Modulen 

deutlicher herauszuarbeiten. Die Überarbeitungen sollten von den zu beru-

fenden, fachlich einschlägig ausgewiesenen Professorinnen und Professo-

ren (mit „sozialarbeiterischen“ Hintergrund) durchgeführt werden. 2. Die 

Module 22 und 23 sind in Form eines Abschlussmoduls neu zu justieren. 3. 

Der Zusammenhang zwischen dem Wahlpflichtmodul 19 und der zweiten 

Praxisphase ist im Modulhandbuch nachvollziehbar darzulegen. 4. Die For-

schungsforen sind in das Curriculum einzuarbeiten. 5. Die Inhalte der Mo-

dule sollten dahingehend überprüft werden, ob das jeweils vorgesehene 

„Programm“ innerhalb des Workloads realisierbar ist. Das überarbeitete 

Modulhandbuch ist der Agentur vorzulegen. 
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- In der Prüfungsordnung ist eine Regelung zu verankern, gemäß der eine 

individuelle Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen ent-

sprechend den dafür relevanten Anrechnungsbeschlüssen der KMK prinzi-

piell möglich ist (mit Verweis auf das Verfahren der Anerkennung). 

- Das Qualitätsmanagement-Handbuch ist einzureichen. 

- Die Evaluationsordnung ist im Hinblick auf die Dimensionen Absolventenbe-

fragungen, Verbleibstudien und Workload-Erhebungen zu erweitern bzw. zu 

ergänzen (mit Angaben zu Zeiten, Turnus etc.) und einzureichen. 

- Im Rahmen der Immatrikulation (§ 4 Prüfungsordnung) ist das Auswahlver-

fahren zu konkretisieren und zu beschreiben. 

- Es ist eine Praktikumsordnung zu erstellen und vorzulegen, in der die Krite-

rien und die Anforderungen an die Praxiseinrichtungen und die Praxisanlei-

terinnen bzw. -anleiter definiert sind. 

- Die Besetzung der beiden 0,5-Professuren „Theorie und Methoden“ sowie 

„Kinder- und Jugendhilfe“ zum 01.10.2015 ist anzuzeigen. 

Zur weiteren Entwicklung und Verbesserung des Studiengangkonzepts sowie 

der Studienbedingungen empfehlen die Gutachtenden Folgendes: 

- Der gegebene christlich-diakonische Hintergrund der Fliedner Fachhoch-

schule und ihr Anspruch an einen interreligiösen Dialog sollten und könnten 

stärker öffentlich sichtbar gemacht und hervorgehoben werden. 

- Der Ausbau des die beiden Bereiche Gesundheit und Frühe Bildung ergän-

zenden Bereichs der Sozialen Arbeit im Hinblick auf das generalistische Pro-

fil der Sozialen Arbeit sollte auch auf der Ebene des Lehrpersonals vorange-

trieben werden. Wesentlich dazu beitragen können die neu zu berufenden 

Professorinnen und Professoren, die insbesondere durch einen sozialarbei-

terischen Bildungs- und Erfahrungshintergrund gekennzeichnet sein sollten 

(sie sollten nicht nur aus dem Feld der Pädagogik entstammen). 

- Bezogen auf die Organisation der Praktika und im Hinblick auf die Kommu-

nikation mit Praxiseinrichtungen sollte im Sinne der Studierenden (und zu 

Entlastung der Lehrenden) perspektivisch ein Praxisamt eingerichtet wer-

den. 

- Die Einbindung der Studierenden in die Gremien der Hochschule sollte auch 

auf den Zulassungs- und Prüfungsausschuss erweitert werden. 

- Die elektronische Lernplattform Moodle sollte im Sinne der Unterstützung 

der Studierenden in den Selbstlernphasen stärker genutzt werden. 
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- Insbesondere bezogen auf das Teilzeitstudium sollte sichergestellt werden, 

dass der faktische Workload im Selbststudium im Kontext der Berufstätig-

keit der Studierenden regelmäßig geprüft (und dass ggf. die Dauer des Teil-

zeitstudiums entsprechend angepasst) wird.  

- Im Sinne und auf Wunsch der Studierenden sollten Tutorien eingerichtet 

werden. Diese sollten curricular verankert werden.  

- Für die Studierenden sollten verstärkt modulare Wahlmöglichkeiten ge-

schaffen werden.  

- Das Gender- und Diversity-Konzept sollte aktualisiert werden. 

- Die Lehrbeauftragten sollten ausreichend in die Lernplattform „Moodle“ 

eingearbeitet werden.  
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4 Beschluss der Akkreditierungskommission 

Beschlussfassung der Akkreditierungskommission vom 21.07.2015 

Beschlussfassung vom 21.07.2015 auf Grundlage der Antragsunterlagen und 

des Bewertungsberichts inklusive Gutachten der Vor-Ort-Begutachtung, die am 

28.05.2015 stattfand. 

Die Akkreditierungskommission der AHPGS diskutiert die Verfahrensunterlagen 

und das Votum der Gutachtergruppe. Die gutachterlich empfohlene Auflage in 

Bezug auf die Überarbeitung des Modulhandbuchs hält die Akkreditierungs-

kommission nur teilweise für kriteriengestützt, ebenso wie das Gutachtervo-

tum bezüglich des Qualitätsmanagement-Handbuchs. Ergänzend zum Gut-

achtervotum hält die Akkreditierungskommission im Sinne der Transparenz für 

erforderlich, die Studieninteressierten und Studierenden über ihre beruflichen 

Berechtigungen zu informieren und spricht diesbezüglich eine Auflage aus. 

Die Akkreditierungskommission fasst folgenden Beschluss: 

Akkreditiert wird der in Vollzeit und Teilzeit angebotene Bachelor-Studiengang 

„Soziale Arbeit“, der mit dem Hochschulgrad „Bachelor of Arts” (B.A.) abge-

schlossen wird. Der erstmals zum Wintersemester 2015/2016 angebotene 

Studiengang umfasst 180 Credit Points (CP) nach dem ECTS (European Credit 

Transfer System) und sieht eine Regelstudienzeit von sechs Semestern in 

Vollzeit und sieben Semestern in Teilzeit vor. 

Die erstmalige Akkreditierung erfolgt für die Dauer von fünf Jahren und endet 

gemäß Ziff. 3.2.1 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) am 

30.09.2020. 

Für den Bachelor-Studiengang werden folgende Auflagen ausgesprochen: 

1. Die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen ist entspre-

chend den „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zur Akkreditierung von 

Bachelor- und Master-Studiengängen“ (KMK-Beschluss vom 10.10.2003 

i.d.F. vom 04.02.2010) sowie der KMK-Beschlüsse „Anrechnung von au-

ßerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

auf ein Hochschulstudium I“ und „Anrechnung von außerhalb des Hoch-

schulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschul-
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studium II“ (vom 28.06.2002 und vom 18.09.2008) zu regeln. (Kriterium 

2.2) 

2. Das Modulhandbuch ist von einer fachlich einschlägig ausgewiesenen Per-

son im Hinblick auf folgende Punkte zu überarbeiten bzw. zu ergänzen: 1. 

Das professionsbezogene Profil des Studiengangs und die generalistische 

Konzeption sind in den Modulen deutlicher herauszuarbeiten. 2. Der Zu-

sammenhang zwischen dem Wahlpflichtmodul 19 und der zweiten Praxis-

phase ist im Modulhandbuch nachvollziehbar darzulegen. 3. Die For-

schungsforen sind in das Curriculum einzuarbeiten. 4. Die Inhalte der Mo-

dule sind dahingehend zu prüfen, ob das jeweils vorgesehene Programm 

innerhalb des angegebenen Workloads realisierbar ist. (Kriterium 2.3) 

3. In § 4 der Prüfungsordnung ist das Auswahlverfahren im Rahmen der Im-

matrikulation zu konkretisieren bzw. zu beschreiben. (Kriterium 2.3) 

4. Die Anforderungen an die Praxiseinrichtungen und die Praxisanleiterinnen 

und -anleiter sind zu definieren. (Kriterium 2.3) 

5. Die Studierenden und die Studieninteressierten sind über den Workload des 

Studiengangs transparent zu informieren, und es ist darauf hinzuweisen, 

dass der Teilzeit-Studiengang in der Regelstudienzeit strukturell nicht mit 

einer parallelen Vollzeit-Berufstätigkeit vereinbar ist. (Kriterium 2.4) 

6. Die Prüfungsordnung ist nach der Genehmigung einzureichen. Die Prü-

fungsordnung ist einer Rechtsprüfung zu unterziehen. (Kriterium 2.5) 

7. Die Besetzung der beiden Professuren „Theorie und Methoden“ sowie 

„Kinder- und Jugendhilfe“ im Umfang von jeweils 0,5 VZÄ ist anzuzeigen. 

(Kriterium 2.7) 

8. Die Evaluationsordnung ist um die Dimensionen Absolventenbefragungen, 

Verbleibstudien und Workload-Erhebungen zu ergänzen. Die überarbeitete 

Evaluationsordnung ist vorzulegen. (Kriterium 2.9) 

9. Die Studieninteressierten und Studierenden sind transparent darüber zu 

informieren, dass mit dem Abschluss des Bachelor-Studiums derzeit die 

staatliche Anerkennung nach dem „Gesetz über die staatliche Anerkennung 

von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozi-

alpädagogen, Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen sowie Heil-

pädagoginnen und Heilpädagogen“ des Landes Nordrhein-Westfalen nicht 

einhergeht. (Kriterium 2.8) 
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Rechtsgrundlage der Auflagenerteilung sind die „Regeln für die Akkreditierung 

von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ (Drs. AR 20/2013 

i. d. F. vom 20.02.2013). 

Die Umsetzung der Auflagen muss gemäß Ziff. 3.1.2 bis zum 21.04.2016 er-

folgt und entsprechend nachgewiesen sein. 

Gemäß Ziff. 3.5.2 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) wird 

die Hochschule darauf hingewiesen, dass der mangelnde Nachweis der Aufla-

generfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann. 

Die Akkreditierungskommission unterstützt darüber hinaus die im Gutachten 

formulierten Empfehlungen. 

 

Beschlussfassung der Akkreditierungskommission vom 24.09.2015 

Mit Schreiben vom 02.09.2015 weist die Fliedner Fachhochschule Düsseldorf 

die AHPGS darauf hin, dass die Anrechnung außerhochschulisch erworbener 

Kompetenzen gemäß den „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zur Akkredi-

tierung von Bachelor- und Master-Studiengängen“ (KMK-Beschluss vom 

10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010) sowie der KMK-Beschlüsse „Anrechnung 

von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten 

auf ein Hochschulstudium I“ und „Anrechnung von außerhalb des Hochschul-

wesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium II“ 

(vom 28.06.2002 und vom 18.09.2008) in § 21 der Prüfungsordnung gere-

gelt ist. Die Prüfungsordnung lag bereits zur Beschlussfassung am 21.7.2015 

vor. 

Darüber hinaus wurde am 25.08.2015 die Besetzung einer neuen Vollzeitpro-

fessur für den Bereich der Sozialen Arbeit angezeigt, die für die beiden Berei-

che „Theorie und Methoden“ sowie „Kinder- und Jugendhilfe“ zuständig ist. 

Die Hochschule hat weiter mitgeteilt, dass das zuständige Ministerium die 

staatliche Anerkennung gemäß „Gesetz über die staatliche Anerkennung von 

Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Sozialpädagoginnen und Sozialpäda-

gogen, Kindheitspädagoginnen und Kindheitspädagogen sowie Heilpädagogin-

nen und Heilpädagogen“ des Landes Nordrhein-Westfalen vom 05.05.2015 in 

Aussicht gestellt hat. 
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Die Akkreditierungskommission prüft die Hinweise der Hochschule sowie die 

nachgereichten Unterlagen und fasst folgenden Beschluss: 

Der Beschluss vom 21.07.2015 wird insoweit abgeändert: 

Die Auflage Nr. 1 wird zurückgenommen. 

Auflage Nr. 1: Die Anrechnung außerhochschulisch erworbener Kompetenzen 

ist entsprechend den „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben zur Akkreditie-

rung von Bachelor- und Master-Studiengängen“ (KMK-Beschluss vom 

10.10.2003 i.d.F. vom 04.02.2010) sowie der KMK-Beschlüsse „An-

rechnung von außerhalb des Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und 

Fähigkeiten auf ein Hochschulstudium I“ und „Anrechnung von außerhalb des 

Hochschulwesens erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten auf ein Hoch-

schulstudium II“ (vom 28.06.2002 und vom 18.09.2008) zu regeln. (Kriterium 

2.2) 

Die Auflage Nr. 7 hat sich erledigt.  

Auflage Nr. 7: Die Besetzung der beiden Professuren „Theorie und Methoden“ 

sowie „Kinder- und Jugendhilfe“ im Umfang von jeweils 0,5 VZÄ ist anzuzei-

gen. (Kriterium 2.7) 

Die Umsetzung der übrigen Auflagen muss gemäß Ziff. 3.1.2 bis zum 

21.04.2016 erfolgt und entsprechend nachgewiesen sein. 

Gemäß Ziff. 3.5.2 der „Regeln für die Akkreditierung von Studiengängen und 

für die Systemakkreditierung” (Drs. AR 20/2013 i. d. F. vom 20.02.2013) wird 

die Hochschule darauf hingewiesen, dass der mangelnde Nachweis der Aufla-

generfüllung zum Widerruf der Akkreditierung führen kann. 
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